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Aus der Geschichte des Pädagogischen Instituts 
"Karl Friedrich Wilhelm Wander" 

Das Pädagogische Institut . Karl Friedrich Wilhelm Wander" wurde im Sep
tember 1953 gegründet. Seine Arbeit und seine Erfolge sind eng\ verbunden 
mit der Entwicklung des ersten deutschen Friedensstaates, der Deutschen 
Demokratischen Republik. Mit der Errichtung der Arbeiter-und-Bauern-Macht 
und de1· Durchführung des 1. Fünfjahrplanes begann die sozialistische Phase 
der revolutionären Umwälzung, in der zunächst die Grundlag.en des Sozialis
mus geschaffen werden mu.flten. Die Lösung dieser Aufgabe erforderte auch 
eine bedeutende Erhöhung des Niveaus der! Arbeit an den Schulen und damit 
eine verbessert·e Lehrerbildung. Das Ministerium für Volksbildung beschlo-6 
deshalb, die Ausbildung von Fachlehrern für die Klassen 5 bis 8 sowie 9 
und 10 der entstehenden Zehnjahresschulen neu zu gestalten. Nach dem Vor
bild der Sowjetunion wurden 1953 in Dresden, Leipzig, Mühlhausen, Erfurt, 
Halle und Güstrow Pädagogische Institute mit Hochschulcharakter geschaffen. 
Das Pädagogische Institut Dresden begann seine Arbeit mit der Ausbildung 
von Lehrern für die Fächer Geschichte und Geographie. Da die Schule dringend 
Fachlehrer brauchte, war das Studium zunächst auf zwei Jahre beschränkt. 
lm September 1953 wurden 2'42 Studenten immatrikuliert, für deren Aus
bildung 18 Lehrkräfte zur Verfügung standen. Obwohl gro.fl·e Anfangs
schwierigkeiten zu überwinden waren, konnten durch aufopferungsvolle Ar
beit gute Leistungen erzielt werden. Das junge Institut erhielt dabei wertvolle 
Unterstützung von Hochschulen und Universitäten unserer Republik und von 
Lehrerbildungseinrichtungen sozialistischer Bruderländer. Im ersten Jahr w mde 
das Institut von den hervorragenden sowjetischen Pädagogen Ogordnikow 
und Petuchov besucht und erhielt wichtige Hinweise. Enge Verbindungen zu 
Pädagogischen Instituten der Sowjetunion und der CSSR haben seitdem 
wesentlich zur Entwicklung unseres Institutes beigetragen. 

Zum Tag des Lehrers 19·54 wurde dem Pädagogischen Institut Dresden für 
seine erfolgreiche Arbeit vom Ministerium für Volksbildung der Deutschen 
Demokratischen Republik der Name des fortschrittlichen bürgerlich - demo
kratischen deutschen Pädagogen Karl Friedrich Wilhelm Wonder verliehen. Im 
Jahre 1956 begann eine neue Periode in der Entwicklung unserer Republik. 
Nachdem die Grundlag•en des Sozialismus geschaffen waren, wurde der Kampf 
um den Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse die Hauptaufgabe 
bei der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Perspektive des Pädagogischen 
Instituts war nunmehr seine Entwicklung zu einer sozialistischen ' .ehrer
bildungsstätte. Am Institut begann eine hartnäckige, systematische Aroeit zur 
Erhöhung des gesamten Niveaus. Die Studien- und Lehrtätigkeit konnte inten
siver und wirkungsvoller gestaltet werden, die Erziehungsarbeit W U ' • 3 b e
sonders nach dem XX. Parteitag der KPdSU beweglicher und überzeu~ender, 
und beim Lehrkörper setzte die mit der eigenen Qualifizierung und V~hr• 

tätigkeit verbundene Forschungsarbeit ein. Gleichzeitig wurde die gc:;amte 
Lehrerbildun·g durch unseren Staat weiter ausgebaut und unser Institut in 
diesem Proze.fl groo.flzügig ·erweitert. So wurde 1955 die dreijährige t' _d 1958 
'die vierjährige Ausbildung eingeführt. Von 1955 bis 1958 wurden ' :e LeL 
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stühle Kunsterziehung, Mathematik, Physik, Russisch und Deutsch eingerichtet. 
Das Institut übernahm am Pohlandplatz und in Wachwitz neue Objekte und 
wurdc ab 1957 durch umfangreiche Neubauten im Anschlufl an den zentralen 
Standort in der Wigardstrafle fortlaufend vergröflert. Bis 1960 stieg die Zahl 
der immatrikul1erten Studenten auf das. Sechsfache und die der Lehrkräfte 
auf mehr als das Neunfache. Durch den Aufbau der zehnklassigen polytech
ni-schen Oberschule nach dem V. Parteitag der SED wurde es notwendig, den 
ScLulen möglichst schnell politisch erfahrene und aktive Kader zuzuführen. 
Im Herbst 1959 wurden darum zweijährige Sonderkurse für politisch und 
f<1chlich bewährte Werktätige oder Angehörige der bewaffneten Formationen 
eingerichtet, deren Ausbildung nach dreijährigem Fernstudium während ihres 
Einsatzes in der Schule abg.eschloss.en .wird. Gleichzeitig entstanden noch 
andere Formen des Studiums für Werktätige. 

Der VI. Parteitag der SED leitete nach dem Sieg der so:>:ialistischen Produk
tionsverhältnisse und der Sich·erung unser·er Errungenschaften durch den 
antifaschistischen Schutzwall eine neue Etappe der gesellschaftlichen Entwick
lung ein. 

Der umfassende Aufbau des Sozialismus. wurde zur entscheidenden Aufgabe 
des werktätigen Volkes in der Deutschen Demokratischen Republik. Damit 
waren auch für die Pädagogischen Institute die objekEven Grundlagen für 
den Eintritt in eine neue Phase ihrer Entwicklung gegeben. 

Die Ausbildung und Erziehung politisch gefestigter, wissenschaftlich und 
pädagogisch gebildeter Lehrer, die: fest mit dem Volk verbunden sind, wurde 
zur zentralen Aufgabe bei der Erfüllung unseres Beitrages für die Entwick
lung der Deutschen Demokratischen Republik zu .einer gebildeten Nation. 

Diese Aufgabe wurde vor allem während der breiten Vo.lksdiskussion um das 
Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungswesen, dessen Annahme 
ein Markstein für die Verwirklichung der Gesamtperspektive der Volksbil
dung in der neuen Etappe unserer gesellschaftlichen Entwicklung war, präzi
siert. 
Die neue Konzeption der Lehrerbildung und die Ausarbeitung neuer Lehr
programme waren wichtige Schritte, um den neuen Anforderungen an die 
Lehrerbildung beim umfassenden Aufbau des Sozialismus unter den Bedin
gungen der technischen Revolution besser gerecht zu werden. Auf ihrer 
Grundlage erzielte unter Führung der Betriebsparteiorganisation der SED 
auch das Pädagogische Institut Dvesden beachtliche Erfolge bei der Verwirk
lichung der Aufgabe, unser Institut zum politisch-pädagogischen Zentrum des 
Bezirkes Dresden zu entwickeln. 
Die Qualifizierung des Lehrkörpers machte gröflere Fortschritte als je zuvor. 
Das wissenschaftliche Ansehen unseres Instituts nahm durch den Aufschwung -
der Publikationstätigkeit und durch zahlreiche Konferenzen, die grofle Beach
tung im wissenschaftlichen Leben des In~ und Auslandes fanden, erheblich 
zu. Bei der Entwicklung der wissenschaftlich-produktiven Tätigkeit der Stu
denten und ihrer Einbeziehung in die Forschungsarbeit wurden erste Erfolge 
erzielt, wie auch die Einheit von theoretischer und schulpraktischer Ausbil
dung vertieft werden konnte. 
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Jene progressive Gesamtentwicklung spiegelt sich auch in ei.nem raschen ~nd 
groflzügigen Ausbau der materiellen Grundlagen der Arb~rt der Lehrk~afte 
und Studenten wider. Di·e neuen und modernen Lehrgebaude und sozialen 
Einrichtungen, für die unser Staat bisher schon mehr als 18 Millionen MDN 
an Investitionen bereitstellte, sind wichtige Voraussetzungen für die Erhö
hung des Niveaus und der Effektivität unserer Bildungs- u~d Erziehu~gs
arbeit. Sie verpflichten uns nicht zuletzt, unseren Aufgaben m der zweiten 
Etappe des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung, wie sie 
das 11. Plenum absteckte, mit einem noch gröfleren Nutzeffekt gerecht zu 
werden. 
Die entscheidenden Voraussetzungen, um höhere Leistun9'en in Lehre und 
Erziehung zu erzielen, sind die Entwicklung des sozialistischen Bewufltseins 
der Lehrkräfte und Studenten, höhere wissenschaftliche Bildung und gröfleres 
pädagogisches Können. Die Verwirklichung dieser Grundlinie unserer Arbeit 
im neuen Studienjah~ ist der Schlüssel zur Lösung der uns letztlich gestellte11 
Aufgabe - für unsere Schule solche sozialistischen Lehrer auszubilden, dili 
unsere Jugend zur' Meisterung der technischen Revolution befähigen und 
denen vor allem die staatsbürgerliche Erziehung der jungen Generation zu 
überzeugten Sozialisten Herzenssache ist. 
Damit werden die Mitarbeiter des' Pädagogischen Instituts "Kar! Friedrich 
Wilhelm Wander" Dresden auch die Voraussetzungen schaffen, um in der 
neuen Etappe der Entwicklung ihrer natio~alen Verantwortung voll gerecht 
zu werden, 

die sozialistische Lehrerbildung in der Deutschen Demokratischen Repu
blik zum Vorbild einer ausschliefllich dem Frieden, der Humanität und 
der demokratischen Entwicklung dienenden Lehrerbildung in ganz 
Deutschland zu gestalten. 
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Auszeichnungen, Beförderungen 

Verdienter Lehrer des Volkes.: 

G ü n t h e r, Klaus, Dr. paed. habil. , Professor mit vollem Lehrauftrag, 
Lehrstuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunter
richts 

Lehm an n, Heinz, Dr. paed., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik 
Sc h m i d t- W a 1 t er, Annemarie, Dr. paed. habil., Professor mit 
Lehrauftrag, Lehrstuhl Kunsterziehung: 

S t o h r, Bernhard, Dr .. paed., Professor mit Lehrauftrag, em., Lehrstuhl 
Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 

Vaterländischer Verdienstorden in Bronze: 

S t o h r, Bernhard, Dr. paed., Professor mit Lehrauftrag, em., Lehrstuhl 
Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 

Verdienstmedaille der DDR: 

G ehre, Kurt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Geschichte und 
Methodik des Geschichtsunterrichts 

. M ü 11 er, Dora, Dipl.-Päd., Dipl.-Gesellschaftswiss., Dozent, Lehrstuhl 
Marxismus-Leninismus 

Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Gold: 

S t o h r, Bernhard, Dr. paed., Professor mit Lehrauftrag, em., Lehrstuhl 
Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 

Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Silber: 

Kr es c h n a k, Horst, Dozent, Lehrstuhl Marxismus-Leninismus 
Kr i e g e n h erd t, Fritz, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Geschichte und 

Methodik des Geschichtsunterrichts 

Kurz e, Heinz, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Marxismus-Leninismus 
M ü 11 er, Dora, Dipl.-Päd., Dipl.-Gesellschaftswiss., Dozent, Lehrstuhl 

Marxismus-Leninismus 

Schneider, Horst,: Dr. phil., Parteisekretär und Lehrbeauftragter im 
Lehrstuhl Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 

Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Bronze: 
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Dörre, Ernst, Dipl.-Päd., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl 
Pädagogik 

K 1 ein k .e, Anna, Dipl.-Jur., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl 
Marxismus-Leninismus 

p an s a , Gerhard, Oberassistent. Lehrstuhl Geographie und Methodi-k 
des Geographieunterrichts 

Sc h u 1 z e, Helmut, Verwaltungsdirektor 

Herder-Medaille in Gold: 

s ü (J , Joachim, Dr. paed., Wissenschaftlicher Mitarbeite~, Lehrstuhl 
Russische Sprache und Methodik des Russischunternchts 

Karl-Friedrich-Wilhelm-W ander-Medaille in Bronze: 

D ö r r e, Ernst, Dipl.-Päd., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl 
Pädagogik 

L e h m a n n , Heinz, Dr. paed., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik 
M e r k e 1 , Günter, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Marxis-

mus-Leninismus . 
M ü 11 er, Dora, Dipl.-Päd., Dipl.-Gesellschaftswiss., Dozent, Lehrstuhl 

Marxismus-Leninismus 
R i t s c h e 1, Reinhard, Dipl.-Päd., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik 
s c h ö n b a 11 , Karl, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Ge

schichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 
z schätz s c h, Heinz, Dipl.-Päd., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 

Lehrstuhl Pädagogik 

Oberstudienrat: 

B a r t h , Ludwig, Dr. paed. habil., Professor mit Lehrauftrag, Lehrstuhl 
Geographie und Methodik des Geographieunterrichts 

Lehm a n n, Heinz, Dr. paed., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik 
Sc h ö n b a 11 , Karl, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Ge

schichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 
S t o h r, Bernhard, Dr. paed., Professor mit Lehrauftrag, em., Lehr

stuhl Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 

Studienrat: 

B ur m e i s t er , Rolf, Dozent, Lehrstuhl Physik und Methodik des 
Physikunterrichts 

E 1 b e r t z h a g e n , Walter, Dr. phil., Dozent; Lehrstuhl Geographie 
und Methodik des Geographieunterrichts 

Er 1 e b a c h, Ernst, Dipl.-Psych., Dozent, Lehrstuhl Psychologie 
G ü n t h e r, Klaus, Dr. paed. habil., Professor mit vollem Lehrauftrag, 

Lehrstuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunter
richts 

Kr es c h n a k , Horst, Dozent, Lehrstuhl Marxismus-Leninismus 
Weh n e r, Helfried, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Geschichte und 

Methodik des Geschichtsunterrichts 

Oberlehrer: 

B ä um e 1, Christa, Oberassistent, Lehrstuhl Pädagogik 
B o h n e , Erhart. Dozent, Lehrstuhl Mathematik und Methodik des 

Mathematikunterrichts 
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B u s s e w i t z , Wolfgang, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Russische 
Sprache und Methodik des Russischunterrichts 

F ö rs• t er, Willi, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Psychologie 
. H ä n e 1, Erich, Wissenschaftlicher "Mitarbeiter, Lehrstuhl Gesch~chte 

und Methodik des Geschichtsunterrichts 
H e i er, Gudrun, Dozent, Lehrstuhl Geographie und Methodik des 

Geographieunterrichts ·. 

K ö h 1 er, Alfred, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Geographie 
und Methodik des Geographieunterrichts 

Kr i e g e n h erd t , Fritz, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Geschichte und 
Methodik des· Geschichtsunterrichts 

Li p f er t, Wilfri-ed, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Mathe
matik und Methodik des Mathematikunterrichts 

Mo r g e n s t er n, Karl, Dozent, Lehrstuhl Physik und Methodik des 
Physikunterrichts 

P e te r, Josef, Dozent, Lehrstuhl Physik und Methodik des Physik
unterrichts 

Po p p, Christoph, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Russische 
Sprache und Methodik des Russischunterrichts 

R i t t er, Klaus, Dozent, Lehrstuhl Mathematik und Methodik des 
Mathematikunterrichts 

R i t s c h e 1, Reinhard, Dipl.-Päd., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik 

Schmu d e , Johannes, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrs·tuhl Rus
sische Sprache und Methodik des Russischunterrichts 

S ü ij Jll an n , Helmut, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Rus
sische Sprache und Methodik des Russischunterrichts 

Z eise, Roland, Dr. phil., Dozent, . Lehrstuhl Geschichte und Methoclik 
des Geschichtsunterrichts 

Mitglieder zentraler wissenschaftlicher Gremien 

Wissenschaftlicher Rat des Ministeriums für Volksbildung: 

G ü n t her, Klaus, Dr. paed. habil., Professor mit vollem Lehrauftrag, 
Lehrstuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunterrichts 

Sc h m i d t- W a 1 t er, Annemarie, Dr. paed. habil., Professor mit 
· · Lehrauftrag, Lehrstuhl J<unsterziehung 

Leiter der Arbeitsgruppe I der Forschungsgemeinschaft "Bauten der Volks
bildung" beim Wissenschaftlichen Rat des Ministeriums für Volksbil~ 
dung: 
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Z schätz s c h, Heinz, Dipl.-Päd., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehr
stuhl Pädagogik 

Leitungsmitglied der Forschungsgruppe Didaktik beim Wissenschaftlichen Rat 
des Ministeriums für Vo·lksbildung: 

L eh m a n n , Heinz, Dr. paed., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik · 

Mitglied der Sektion Inhalt und Methodik der gesellschaftswissenschaftliehen 
Fächer beim Wissenschaftlichen Rat des Ministeriums für Volksbildung: 

S t o h r, Bernhard, Dr. paed., Professor mit Lehrauftrag, em.; Lehr
stuhl Geschichtet und Methodik des Geschichtsunterrichts 

Mitglied der Sektion Unterrichtsmittel beim Wissenschaftlichen Rat des Mini
steriums für Volksbildung: 

Bart h, Ludwig, Dr. paed. habil., Profess_or mit Lehrauftrag, Lehr
stuhl Geographie und Methodik des Geographieunterrichts 

Wissenschaftlicher Rat des Deutschen Pädagogischen• Zentralinstituts: 

Bart h, Ludwig, Dr. paed. habil., Professor mit Lehrauftrag, Lehrstuhl 
Geograp1üe und Methodik des Geographieunterrichts 

G ü n t her, Klaus, Dr. paed. habil., Professor, mit vollem Lehrauftrag, 
Lehrstuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunter
richts 

S c h m i d t- W a 1 t e r , Annemarie, Dr. paed. habil., Professor mit 
I,ehrauftrag, Lehrstuhl Kunsterziehung 

Wissenschaftlicher Beirat für Marxismus-Leninismus beim Staatssekretariat für 
das Hoch- und Fachschulwesen: 

Kurze, · Heinz, Dr." phil,. Dozent, Lehrstuhl Marxismus-Leninismus 

Man t z k e, Ulrich, Dr. phil., Do21ent, Lehrs.tuhl Marxismus-Leninis-
mus 

Wissenschaftlicher Beirat für Geschichte beim Staatssekretariat für das Hoch.
und Fachschulwesen: 

Z e i s e , Roland, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Geschichte und Methodik 
des Geschichtsunterrichts 

Sektion Geographie des Wissenschaftlichen Beirats für Mathematik und 
Naturwissenschaften beim Staatssekretariat für das Hoch- und Fach
schulwesen: 

E 1 b er t z h a g -e n, Walter, ' Dr .. phil., Dozent, Lehrstuhl Geographie 
und Methodik des Geographieunterrichts 
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Staatliche Kommission für Fremdsprachentmterricht - steJivertretender Vor
sitzender: 

G ü n t h e r, Klaus, Dr. paed. habil., Professor mit vollem Lehrauftrag, 
Lehrstuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunter
richts 

Staatliche Kommission für Mathematik - Forschungsgruppe Methodik des 
Mathematikunterrichts 

R i t t er, Klaus, Dozent, Lehrstuhl Mathematik -und Methodik des 
Mathematikunterrichts 

Sektion Geographie der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin: 

H erz, Kar!, Dr. rer. nat. habil., Professor mit Lehrauftrag, Lehrstuhl 
Geographie und Methodik des Geographieunterrichts 

Fachgruppe Glaziologie des Nationalkomitees für Geodäsie und Geophysik: 

H erz , Kar!, Dr. rer. nat. habil,. Professor mit Lehrauftrag, Lehrstuhl 
Geographie und Methodik des Geographieunterrichts 

Beirat für ökonomische Forschung bei der Leitung der Staatlichen Plankom
mission: 

E 1 b er t z h a g e n , Walter, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Geographie 
und Methodik des Geographieunterrichts 

Der Wissenschaftliche Rat des Pädagogisch~ Instituts Dresden: 
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L e h m a n n , Heinz, Dr. paed., Direktor 

Bussewitz, Wolfgang, Dr. phil., Direktor für Studienangelegen
heiten 

R i t t er, Klaus, Direktor für Forschung und wisse11schaftlichen Nach-
wuchs 

Kurze, . Heinz, Dr. phil., Direktor für das Grundstudium 
Sc h u 1 z e , Helmut, Verwaltungsdirektor 

Schneid er, Horst, Dr. phil., Sekretär der Betriebsparteiorganisation 
der SED 

G r ä f e, Karl-Heinz, Sekretär der Grundorganisation der FDJ 
Ha a s e , Boris-Siegfried, Vorsitzender der BGL 

G ü n t h er, Klaus', Prof. Dr. paed .. habil., Leiter der Hist.-phil. Fach
richtung und des Lehrstuhls Russische Sprache und Methodik 
des Russischunterrichts 

B a r t h, Ll.\dwig, Prof. Dr. paed. habil., Leiter der Math.-nat. Fach
richtung und! des Lehrstuhls Geographie und Methodik des Geo
graphieunterrichts · 

Sc h m i d t- W a 1 t er, Annemarie, Prof. Dr. paed. habil., Leiter des 
Lehrstuhls Kunsterziehung 

E m m r ich, Christian, Prof. Dr: phil. habil., Leiter des Lehrstuhls 
Deutsch 

Man t z k e, Ulrich, Dr. phil., Leiter des Lehrstuhls Marxismus-Leni
nismus 

B öhme, Martin, Dr. rer. techn., Leiter des Lehrstuhls Mathematik 
und Methodik des Mathematikunterrichts 

P e t er, Josef., Leiter des Lehrstuhls Physik und Methodik des Physik
unterrichts 

Hohendorf, Gerd, Prof. Dr. paed. habil., Leiter der Abteilung 
Geschichte der Erziehung 

Lehm an n, Dolly, Dr. phil., Leiter der Abteilung Deutsche Sprache 
Herz, Karl, Dr. rer. nat. habil., Professor mit Lehrauftrag für Phy-

sische Geographie 
Kriegen h erd t, Fritz, Dr. phil., Dozent für Deutsche Geschichte 

M ü 11 e r , Martin, Stadtschulrat 
Sc h m e c h e 1, Sigrid, Direktor der 24. Oberschule Dresden 

P e s c h k e , Heinz, Direktor der 14. Oberschule Dresden 
S t o h r, Bernhard; Prof. Dr. paed., em., Ehrenmitglied des Wissen

schaftlichen Rates 

System der Ausbildung 

L 

Die Studenten werden als Lehrer mit der Lehrbefähig'.mg für zwei Unter
richtsfächer in den Klassen 5 bis 10 in folgenden Disziplinen ausgebildet: 

Grundausbildung: Marxismus-Leninismus 
Pädagogik einschlie.fjlich Geschichte der Erziehung 
Schulhygiene 
Psychologie 
Körpererziehung 
Allgemeinbildung/ Kulturelle Grundausbildung 
Sprecherziehung 
Logik 

FdChausbildung: Hauptfach 
Nebenfach 
Ausbildung in den Methodiken beider Fächer 

Allgemeinbildung: Russisch-Kurse (für Studenten, die noch nicht die erforder
lichen Voraussetzungen in der russischen Sprache besitzen), 
fakultative Zirkel und Arbeitsgruppen zur kulturellen Aus
bildung und zur Erlernung einer zw-=iten Fremdsprache 
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II. 

Studienmöglichkeiten, die ab 1. 9. 1966 an unserem Institut vorhanden sind : 

1. Form 'des Studiums 

a) 4jähriges Direktstudium für Abiturienten 

b) 4jähriges Direktstudium für Werktätige 
c) Sjähriges Direktstudium für Werktätige 

d) 4jähriges Fernstudium in einem Fach für Lehrer 

e) !jähriger Sonderlehrgang zur Vorbereitung auf das. 
Dir.ektstudium in der Fachkombination Mathematik/ 
Physik für Absolventen der 10. Klasse (anschlieljcnd 
4 Jahre Direktstudium) 

A-Gruppen 
W-Gruppen 

B-Gruppen 

M-Gruppen 

2. Fachkombinationen für Studenten, die das. Studi~m 1966 beginnen : 

A-Gruppen: 

B-Gruppen : 

Kunsterziehung I Deutsch 
Russisch / Geschichte 
Russisch I Geographie 
Geschichte I Russisch 
Physik/ Mathematik 
Geographie I Mathematik 

Russisch / Geschichte 
Mathematik J Physik 
Mathematik/ Geographie 

W-Gruppen: Deutsch I Kunsterziehung 

(Das Hauptfach steht an erster Stelle.) 

Sjähriges Direktstudium 
Sjähriges Direktstudium 
Sjähriges Direktstudium 

4jähriges Direktstudium 

Lehrgebäude und Wohnheime des Instituts 

Lehrgebäude I: Dresden 6, Stralje der Einheit 

Lehrgebäude II: Dresden 6, Stralje der Einheit 
Lehrgebäude III: Dresden 6, Wigardstralje 17 

(Lehrgebäude in der Folge abgekürzt: LG) 

Die Wohnheime befinden sich : 

Hospital-IWilhelm-Buck-Stralje; Archivstralje; Radeberger Stralje 45, 51; Arndt
stralje 3; Mendelssohnallee 32; Dresden-Wachwitz, Am Weinberg, Haus 5 
und 7, sowie Am Steinberg 10 bis 14. 
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Institutsleitung 

Direktor 

Lehmann, Heinz; Dr. paed. - Doz.ent LG II, Zimmer 9/9, 
Apparat 400 

Sekretariat des Direktors 

Persönlicher Referent : 
Körner, Marianne - Überassistentin 

Sekretärin : Prescher, Christa 

Sachgebiet Kader: 

Pietsch, Ilse 

Roljbander, Margarethe 

Sachgebiet Planung und Statistik: 

, Leiter: Matthes, Gertraude 

Sicherheitsinspektox: Ja·ekel, Harry 

LG II, Zimmer 9/11, 
Apparat ·4 01 

LG II, Zimmer 9/10, 
Apparat 4 00, 4 80 

LG II, Zimmer 9113, 
Apparat 403 

LG II, Zimmer 9/13, 
Apparat 4 03 

LG I( Zimmer 9/15-16, 
Apparat 4 05 

LG II, Zimmer Elll, 
Apparat 4 70 

Direktor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs 

Ritter, Klaus - Dozent 
Sekretärin: Schnabel, Marianne 

Direktor für Studienangelegenheiten 

Bussewitz, Wolfgang; Dr. phil. 
Dozent 
Sekretärin: Wolf, Airnut 

Penzel, Amfried; Instrukteur für 
Hist.-phil. Fachrichtung 

Leonhardt, Walter; Instrukteur für 
Math.-nat. Fachrichtung 

Seidel, Ernst; Leiter des Sekretariats 

LG II, Zimmer 7/12, 
Apparat 4 25 · 

LG II, Zimmer 715, 
Apparat 4 20 

LG II, Zimmer 7/6, 
Apparat 4 2C 

LG II, Zimmer 7110, 
Apparat 4 23 

LG II, Zimmer 7/10, 
Apparat 4 23 

LG II, Zimmer 717, 
Apparat 4 21 

Sachbearbeiterinnen für Studienangelegenheiten: 

a) Kunsterziehung - Deutsch 
Deutsch - Kunsterziehung 
Deutsch - Geschichte 
Geschichte - Deutsch 
Geschichte - Russisch 
Russisch - Geographie 

Glöckner, Ruth; 
LG II, Zimmer 7/8, 
Apparat 4 22 
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b) Russisch - Geschichte 

/ 

c) Mathematik - Geographie 
Geographie - Mathematik 

d) Mathematik - Physik 
Physik - Mathematik 

Siegert, I'v!argot; 
LG li, Zimmer 7/8, 
Apparat 422 
KunkeL Gertrud ; 
LG li, Zimmer 7/8, 
Apparat 4 22 
Müchling, Erika ; 
LG II, Zimmer 7/ß·, 

Apparat 4 22 
Prüfungsamt : Walter, Inge LG li, Zimmer 7/11, 

Apparat 4 24 

Abteilung Fernstudium 

Leiter: Glanz, Otfried ;.,. Wissenschaft
licher Mitarbeiter 

Sekretärin: Büttner, Elvira 

Wohnheim Wilhelm-Buck-Str. 
Zimmer 17, Apparat 2 46 

Wohnheim Wilhelm-Buck-Str. 
Zimmer 16, Apparat 2 48 

Direktor fik das Grundstudium 

Kurze, Heinz; Dr. phil. - Dozent 
Sachbearbeiterin : Pfe:nnig, Irmgard 

LG III, Zimmer 120 
LG III, Zimmer 120, 
Apparat 2 27 

Historisclvphilologische Fachrichtung 

Leiter : Günther, Klaus; Dr. paed. habil. 
- Professor mit vollem Lehrauftrag 
Sekretärin: Procksrh, J ohanna 

Stellvertretender Leiter: 
Dittmann, Gerhart Dozent 

LG III, Zimmer 112, 
Apparat 2 20 
LG ,III, Zimmer 1 12, 
Apparat 2 20 
LG III, Zimmer 208, 
Apparat 2 3.( 

Fernstudium: Gehre, Kurt - Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Beauf
tragter der Fachrichtung, Lehrstuhl Geschichte und 
Methodik des Geschichtsunterrichts 

Mathematisch-naturwissenschaftliche Fachrichtung 
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Leiter : Barth, Ludwig; Dr. paed. habil. 
- Professor mit Lehrauftrag 

Sekretärin: Jacob, Marina 

Stellvertretender Leiter: 
Lipfert, Wilfried ·- Wissensch. Mitarb. 

LG li, Zimmer 5/6, 
Apparat 440 
LG li, Zimmer 5/6, 
Apparat 440 

LG li, Zimmer 3/14, 
Apparat 448 

Fernstudium: Rädel, Heinz - Wiss·enschaftlicher Mitarbeiter und Beauf
tragter der F!lchrichtung, Lehrstuhl Geographie und 
Methodik des Geographieunterrichts 

Zentrale Bibliothek 

Leiter: Beese, Haidi 

Öffnungszeiten der Ausleihe: 

LG J,, Zimmer 201. 
Apparat 2 70 

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
Mittwoch 

10 -16 Uhr 
10-1,3 Uhr 

Öffnungszeiten des Lesesaals: 
Montag bis Freitag 
Sonnabend 

' 
9-21 Uhr 
8-12 Uhr 

Veränderungen während der vorlesungsfreien Zeit werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

Institutsverwaltung 

Verwaltungsdirektor: 

Schulze, Helmut 
Sekretärin: Kirst, Ingeborg 

Abteilung Arbeit und Allgemeine Verwaltung: 

Leiter: Schumann, Erich 

Poststelle: Hütter, Berta 

Vermögensverwaltung: 

Fischer, Wilhelm 

Einkauf: N.N. 

Lagerverwaltung: N.N. 

Abteilung Haushalt 

Leiter : Herrmann, Werner 

Abteilung Wirtschafts- und Sozialeinrichtungen 

Leiter: Förster, Kurt 

LG II, Zimmer 8/7. 
Apparat 410 

LG II, Zimmer 8/8. 
Apparat 411 
LG ·li. Zimmer E/9, 
Apparat 4 72 

LG II, Zimmer 8/15, 
Apparat 418 
LG li, Zimmer E/8, 
Apparat •± 73 
LG li, Zimmer E/8, 
Apparat 4 73 

LG li, Zimmer 8/10, 
Apparat 413 

Arno-Straube-Str. 17, 
Erdgescho(l, Apparat 2 56 

Sachgebiet Wohnheime und Zimmervermittlung: 

Spenke, Elfriede · Arno-Straube·Str. 17, 
Erdgescbofj, Apparat 2 57 
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Abteilung Gebäudeverwaltung und Instandhaltung 

Leiter: Rösler, Erich LG II, Zimmer 8/15-, 

Sachgebiet Instandhaltung 

Schindler, Kurt 

Apparat -1 83 

LG II, Zimmer 8/15, 
Apparat 418 

Lehr~tühle und Abteilungen 

I. Grund- und allgemeines Studium 

Lehrstuhl Marxismus-Leninismus (LG 111, Zimmer 123, Apparat 2 30) 

16 

Leiter des Leihrstuhls : 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: 

Geschäftsführ. Oberassistent: 

Albteirlrung Geschichte 
der Avbeite11bewegung: 

Abteilung Philosophie: 

Abteilung f'o1itlische Ökonomie: 

Abteilung Wissenschad'tlicher 
Sozialismus : 

Mantzke, Ulrich; Dr. phil. - Dozent 
Körner, Wolfgang - Dozent 

Kirchhöfer, Dieter; Dipl-Gesellschaf-ts-
wissenschad'.tler - Oberassistent 

Mantzke, Ulrich; Dr. phil. - Dozent 
und Leiter der Abteilung · 

Baumann, Ruth; Dr. rer. oec. - Ober
ass-istent 

Kreschn-ak, Horst - Dozent und Leiter 
der Abteilung 

Thiele, Gertrud; Dipl."Gese1lschafts
wis:senschaftler - Dozent 

Lorenz, Rwdolf; Dipl.-Ges-ellschaftsw. 
Wissenschad'tlicher Mitarbeiter 

Kirchhöfer, Dieter; Dipl.-Gesellsch.afts
wisrsenschad'tler - Obevassistent 

Seifert, Ghrista - Assistent 

Körner, Wolfgang - Dozent und Leiter 
der Abteilung 

Kleinke, Anna; Dipl.-Jur. - Wissen
schaftlicher Mitarbeiter 

Merke!, Günther - Wissenschlaftlieber 
Mitarbeiter 

Schröder, Hans - As~!istent 

Richter, Hans; DipJ..,Geseilschaftswissen
schaftler - Wissenschad'tl. Mitarbeiter 
und Leiter der Abteilung 

K·urze, Heinz; Dr. p~il. - DerZent 
N. N. - Assistent 

Fernstudium: Lorenz, Rudo1f; Dipl..,Ceseilschaftsw. -
Wissenschad'tlicher Mitarbeiter und 
Beauftragter des Lehrstuh-ls 

Lehrstuhl Pädagogik (LG 111, Zimmer 116, Apparat 2 23) 

Ri.tschel, Reinhard; Dirpl...Päd. - Dozent 

Uörre, Ernst; Dipl.~Päd. - Wissen
schaftlricher Mitarbeiter 

Geschäft:sDührender Mitarbeiter: Dörre, Ernst; Dipl.-Päd. - Wissen
schaftl!icher Mita11beiter 

Leiter des Lehrstuhls : 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: 

A:bteilung Sys-tematische 
Pädagogik: 

Abteilung Geschichte 
der Erziehung: 

Abteilung Au.flerunterrichtliche 
Bi-Ldung und Erziehung: 

Abteilung Pädagogische Grund
lagen des Schulbaus: 

Lehmann, Hemz; D~. paed. - Dozent 
und Leiter der Abteilung 

Ritschet Reinhard; Dipl..J'äd. - Dozent 
Schreiter, Gerllard; Dipl.-IPäd. -

Wissenschaftlkher Mitarbeiter 

Dörre, Ernst; Dipl.-Päd. - Wissen-
schaftlicher Mitra11be!iter 

Bäume!, Christa - Oberassistent 

Drechsler, Helmut - Oberassistent 
Schütze, Renate - Assistent 

N. N. - Assistent 

Hohendorf, Ge11d; Dr. paed. habil. 
Professor mit Lehrstuhl tiDd Leiter 
der Abteilung 

Klemens, Dieter - Oberassistent 
(LG I, Zimmer 112, Apparat 2 64) 

Zschätzsch, HeinrZ; Dipl.-Päd. - Wissen
schaftlicher Mita11beiter .und Leiter 
der .A!bteilung 

Wittig, Siegfried - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Lehrstuhl Psychologie (LG III, Zimmer 12, Apparat 2 15) 

Leiter des Lehrstuhls : 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: 

Geschäfts-führ. Oberassistent: 

Erlebach, Ernst; Dipi.-Psych. - Dozent 

Hoff, Konstantin; Dipi...Psych. - Dozent 

Schönfelder, Harry - Oberassistent 
Förster, Willi - Wissenschaftlicher Mit-

arbeiter · 

Baumann, Irmgaro; Dirpl.~Päd. -
Assistent 

Döhler, Beate; Dipl.-Päd. - Assistent 
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Abteilung Studentische Körpererziehung (Wohnheim Archivstra..§e, Zimmer 110, 
Apparat 2 54) 

Leiter der Abteilung : 

Stellvertreter des Abteilungs
leiters : 

Sobania, Herbert - Hochschulsportlehrer 

Gersdorf, Hildegard - Hochschulsport
lehrer 

Dehmel, Bemdt; Dipl-Sportlehrer -
Hochschulsportlehrer 

Gitter, Gerhard - Hochschulsportlehrer 

Richter, Karl; Dipl..Spo.rtlehrer - Hoch
schulsportlehrer 

Abteilung für Unterrichtsmittel (LG III, Zimmer 4, Apparat 2 12) 

Leiter der Abteilung : 

Stellvertreter des Abteilungs
leiters: 

Institutslbiklstelle: 

}aekel, Hans"Georg - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Bauer, Ilse - Wissenschaftlicher Mit
arbeiter 

Holoubek, Werner - Wissenschaftlicher 
Mital"beiter 

Voigt, Ingrid - Technische Assistentin 

Just, Barbara - Fotogratin 

N. N. - Laborant 

Abteilung Allgemeinbildung (LG I, Zimmer 115, Apparat 2 65) 

Leiter der A!bteilung: 

Mitarbeiter für kulturelle 
Grundausbildung: 

Kalcher, Alfred - Wissenschaftlicher 
Mital"beiter 

Buske, Leonid - Wissenschaftldcher 
Mita:rbeiter 

Göhler, Wo11igang - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Olbrich, Alfred Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

II. Fachstudium 

A. Historisch-philologische Fachrichtung 

Lehrstuhl Deutsch (LG III, Zimmer 214, Apparat 2 35) 

Leiter des Lehrstuhls: 

Stellv. des Lehrstuhlleitern: 

Geschiiiftsführ. Oberassistent : 

18 

Emmrich, Ghristian; Dr. phil. habil. 
Professor mit Lehrauftrag 

Schäfer, Jürgen - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Blei, Dagmar - Assistent 

Abteilung Sprache (LG III, Zimmer 203) Apparat 2 33) 

Leiter der A!bteilung : 1 Lehmann, Dolly; Dr. phil. - Dozent 

Fernstudium: 

Lektorat Spreche11ziehung: 

Abteilung Literatur 

Leiter der A!bteUung : 

I 

Fernstudium: 

Abteilung Methodik 

Leiter der Abteilung: 

Fernstudium: 

N. N.. Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Schütze, Ruth - Wissensch·a:ftlicher Mit
arbeiter 

WittmerSJ, Edith - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Spranger, Ursula - Assistent 

Beyer, Malllfred - Assistent 

Schütze, Ruth - Wissenschaftlicher Mit
arbeiter 

Richert, Ilse - Wissenschaftliche~ Mit
arbeiter 

Lorenz, Heinz - Dozent 

Arnold, Heinz; Dr. p !lül. - D~ent 

Emmrich, Ohristian; Dr. phi1. ha'bil. 
Professor mit LehrCIIUiftrag 

Altner, Malllfred - Oberassistent 

Penzel, Arnfried - Oberassistent 

Themas, Hans-Joachim - Oberassistent 

Blei, Dagmar - A!ssistent 

Themas, Hans-Joachim - Oberassistent 

Dittmann, Gerhart - Dozent 

Schäfer, Jürgen - Wissenscha.ftlicher 
Mitarbeiter 

Bergho1d, Monika - Assistent 

Hille, Ursu}a - Assistent 

Sch äfer, Jrürgen - Wissenscha.ftlicher· 
M:ita11beiter 

Lehrstuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunterrichts 
(LG II, Zimmer 6/12, Apparat 4 30) 

Leiter des Lehrstuhls : 

· Stellv. des Lehrstuhlleitern: 

Geschä:ftsführ. Oberassistent: 

Günther, Klaus; Dr. paed. habil. 
Professor .mit voHem Lehrauftrag 

Alder, Günther; Dr. phil. - Dozent 

N. N. - Oberassistent 
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Abteilung Sprachpraxis 

komm. Leiter der Abteilung: 

Abteilung Sprachwissenschaft! 

Leiter der Abteilung: 

20 

Rönsch, Siegfried - Oberassistent 
Arlt, Hel-ga - Wissenschaftlicher Mit

arbeiter 

Baumann, Sigr.id - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Bönsch, Swetlana; Dipl.-Phil. - Wissen
schaftlicher MitaDbeiter 

Junghans, Annelies; Dipl.-Phil. -
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Karnstedt, Anna; Dipl.-Phil. - Wlissen
schaftlicher Mitarbeiter 

Koslow, Tarnara - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Lang, Brigitte; Dipl.'\Bhit - Wissen
schaftEeher Mital'beiter 

Lang, Nora; Dipl.-i>hil. - Wissenschaft
licher Mitarbeiter 

Lange, Kal'in - Wissenschaftlicher Mit
arbeiter 

Nebel, Erika; Dipl.-Phil. - Wissen
schaftlicher Mitarbeiter 

Nerlich, He1muth - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Ogolzowa, Ninel; Dipl.-Phil. - Wissen
schaftlicher Mitarbeiter 

Popp, Christoph - Wissenschaftlicher 
Mita11beiter 

Suchoretzki, Geo11g; Dipl.-Phil. -
WissenschaftlU.cher Mitarbeiter 

SchwiJderski, Dietrich - Wissenschaft-
licher Mitarbeiter . 

Sünmann, Hellmut - Wiss·enschaftlicher 
Mitarbeiter 

Mulisch, He11bert; Dipl.-Phil. - Doeent 

KascheL Günther - Dozent 
Henze, Marianne; Dipl.-Phil. - Wissen

schaftHcher Mitarbeiter 
Richter, Joachim - Assistent 

Abteil~g Sprachkabinett 

Leiter der Albteilung: Schmude, Hans - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Oppermann, Hans - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Rosa, Regina - Assistent 
Mai, Dieter - Technischer A!ssistent 

Abteilung Russische Literatur und Sowjetliteratur 

Leiter der. Albteilung : A1der, Günther; Dr. phil. - Doeent 
Bussewilz, Wolfgang; Dr. phi:l. - Dozent 

Bertram, Gudrun - Assistent 
Troschitz, Ursula - A!ssistent 

Abteilung Methodik des Russischunterrichts 

Leiter der Abteilung: Sün, Joachim; Dr. paed. - Wissen
schaftlicher Mitarbeiter 

Günther, Klaus; Dr. paed. habil. -
Professor mit :vo11em Lehrauftrag 

Boke, Lothar - Wissenschaftlicher Mit
arbeiter 

Danders, Sieg,fried - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Gii!ltner, ]osef - WissenschaftJlicher Mit-

[k_ü_vbotl1 fJt.ard \ a!1beiter 
1 tt;n~W> ~annewite, Heinz- Assistent 

Fernstudium: Mund, Heinrich - Wissenschaftlicher 

Kursunterricht 
Russisch: 

Mitarbeiter und Beauftragter des 
Lehrstuhls 

Arlt, Helga - Wissenschaftlicher Mit
arbeiter und Beauftragte des Lehr
stuhls 

Lehrstuhl Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 
(LG III, Zimmer 201, Apparat 2 31) 

Leiter des Lehrstuhls : 
Stellv. des Lehrsbuhlleite!1S: 

Zeise, Roland; Dr. phil. - Dorz:ent 
Pfeiffer, Siegfried - Dozent 

G eschäftsführ. Oberassistent: 

Abteilung Deutsche Geschichte: 

Kirsch, Günther - Oberassistent 

Kriegenhel'dt, Fritz; Dr. phil. - Doeent 
und Leiter der Abteilung 
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Abteilung Allgem. Geschichte: 

Abteilung Methodik des 
Geschichtsunterrichts und 
Staatsbürgerkunde: 

Fernstudium: 

Zeise, Roland; Dr. phil. - Dozent 

Schneider, Horst; Dr. phil. - Lehrbeauf-
tragt.er 

Franz, RUJdo1f - Dozent 

Führlich, Hans - Dozent 

Pfeiffer, Siegfried - Dozent 

Schmirdt, Marianne - Oberassistent 

Kirsch, Günther - Oberassistent 

Wehner, Helfried; Dr. phil. - Dozent 
und Leiter der Albtei[ung 

Hübsch, Hans - Dozent 
N. N. - Dozent 

Bercht, Rudo1f; Diq:>l.-Hist. - Wissen
schaftlicher Mitarbeiter 

Scholze, Christa; Dr. phil. - Ober-
assistent 

Zessin, Helmut - Oberassistent 
Stasiak, Rudi - Assistent 

Behrendt, Dieter; Dr. phil. - Dozent 
und Leiter der Abteilung 

Hänel, Erich - Wissenschaf-tlicher Mit
avbeiter 

Foilde, Werner - Wissenschaftlicher Mit
arbeiter 

Schönball, Kar! - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Kirsch, Ing;id - Assistent 

Mutterlose, Johanna - Assistent 

Stohr, Bemhard; Dr. paed. - Professor 
mit Lehrauftrag, em. 

Gehre, Kurt - Wissenschaftlicher Mit
arbeiter und BeCIJUft!l'agter des Lehr-
s~~ . 

Lehrstuhl Kunsterziehung! (LG III, Zimmer 306, Apparat 2 '40) 

Leiter des LehrstuhJs: 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: 

Geschäftsführ. Oberassistent: 

A:btei1ung Kunstwissenschaft: 

22 

Schmirdt-Walter, Annemarie; Dr. paed. 
habil. - Professor mit Lehrauftrag 

Büvgel, Hannes - Oberassistent 

Böhlich, Ado1f - Oberassistent 

Schmidt-Walter, Henbert- .Professor mit 
Lehrstuh:l, Hochschule für Bftdende 
Künste - Leiter der Albteilung 

Abteilung Bauende und 
Angewandte Kunst: 

A:bteilung Methodik: 

Fernstudium : 

Technischer Mitanbeiter : 

Quinger, Heinz; Dr. phil. - Ober-
assistent 

Kühne!, Wolfgang - Assistent 

Müller, Gisbert - Assistent 

Bürge!, Hannes - Oberassistent und 
Leiter der Aibteilung 

Erlebach, Lisa - Oberassistent 
Pinkert, Werner - Oberassistent 

Zepnick, Johannes - Assistent 

Schmidt-Walter, Annemarie; Dr. paed. 
habil. - Professor mit Lehrauftrag 
und Leiter der Abteilung 

Pfeiffer, Lotte - Oberassistent 

Böhlich, Adolf - Oberassistent . 

Kaden, Heinz - Oberassistent 

Scheumann, Christa - Assistent 

Pfeiffer, Lotte - Oberassistent und 
Beauftragte des Lehrstuhls 

Koch, Erich 

B. Mathematisch-naturwissenschaftliche Fachrichtung 

Lehrstuhl Mathematik und Methodik des Mathematikunterrichts 
(LG Il, Zimmer 3/12, Apparat 4 50) 

Leiter des Lehrstuhls : 

SteHv. des Lehrstuhlleiters: 

Geschäftsführ. Oberassistent: 

Albteilung An~ysis: 

Böhme, Martin; Dr. rer. techn. - Dozent 

Har.tmann, Fritz - Dozent 

Lehmann, •Werner - Assistent 

Hartmann, Fritz - Derzent und Leiter 
der Abteilung 

Böhme, Martin; nr. rer. techn. - Dozent 

Schuil.z, tEberhard - Dozent 

Linke, Walter - Wissenschaftlicher _Mit-
arbeiter · 

Lipfert, Wilfried; Dipl.-Gewerbelehrer -
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Richter, Kurt - WissenschaftHeber Mit
arbeiter· 

Sta·hl, Leonore - Wissenschaftlicher Mit
arbeiter 

Lehmann, Werner - Assistent 
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Abteilung Geometrie: 

Abteilung Algebra: 

Abteilung Methodik: 

Fernstudium: 

Walter, Gudrun - Assistent 
Kehler, Reinhardt - Assistent 
Richter, Gerhard - AssiS!tent 
Bohne; Erhart - Dozent uod Le1ter der 

Abteilung 
Köhler, Herbert - Dozent 
Miesch, Christian; Dipl.-Ing. Ober-

assistent 
Meinicke, Eberhard - Assistent 
Möller, R·einha11dt - Assistent 
Knabe, Peter - Assistent 
Lesch, Manfred - Dozent und Leiter 

der Abteilung 
Stenzel, Lod:har - Wissenschaftlicher 

Mitavbeiter 
Preu!jer, Monika - Assistent 

, 

Ritter, Klaus - Dozent und Leiter der 
Abteilung 

Fuchs, Ing·eborg - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Erbrecht, Günter - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Schärich, Wolfgang - Wissenschaftlicher 
Mitavbeiter 

Schneider, Siegfried - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Seeger, Reinhavdt - Wissenschaftlicher 
Mitavbeiter 

~~ ~ Dorothea - Assistent 
Linke, Walter - Wissenschaftlicher Mit

arbeiter und Beauftragter des Lehr
stuhls 

Lehrstuhl Physik und Methodik des Physikunterrichts (LG rr, Zimmer 1/11, 
_Apparat 4 60) 

Leiter des LehrstuMs: 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: 
Geschälftsführender Assistent: 

Abteilung Experimentalphysik: 
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Peter, Josef - Dozent 
Ziesche, Pallll; Dr. rer .. nat. - Dozent 
Poppe, Dagmar - Assistent 
Morgenstern, Karl - Dozent und Leiter 

der . Abteilung 
Bohne, Werner - Oberassistent 

Dörr, Günther; Dipl . ...Phys. - Ober-
assistent 

Küch1er, Ludwig; D~pl.-Phys. -Assistent 
RöJjler, Jürgen; nipl.-Phys. - Assistent 

Kirsten, Günter - Wissenschaftlicher 
Mitavbeiter 

Lungwitz, Dieter - Wissenschafhlicher 
Mitarbeiter 

Mecke, Klaus - Wissenschalftlicher Mit
arbeiter 

Wittwer, Dietrich - Wissenschaftlicher 
Mitavbeiter 

Weile, Karl-Heinz - Wissenschaftlicher 
Mitavbeiter 

Murin, Maria - Technischer Assistent 

Abteilung Theoretische Physik: Ziesche, Paul; Dr. rer. nat. - Dozent und 
Leiter der Abteilung 

Busch, Peter - Assistent 
Ettrich, Roland; DLpl.~Phys. - Assistent 

Abteilung Atomphysiik: Peter, Josef - Dozent und Leiter der 
Abteilung 

Damm, Werner - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Schumann, Hans,..Dieter; Dipl.-Phys. -
Assistent 

.Emme, .K1arus-Dieter - Techn. Assistent 

Abteilung Technische Physik: Burrneister, Rolf - Dozent und Leiter 
der AbteiLung 

Abteilung Methodik: 

Halste, Carl; Dipl....Phys. - Oberassistent 

Leonhardt, Walter - Wissenschaftlicher 
Mi,tarbeiter 

Bönisch, Wolf.gang; Dipl....Phys. -
Assistent 

Müller, Ge;rhard; Dipl.-Phys. - Assistent 

Poppe, Dagmar - Assistent 
N. N. - Technischer Assistent 

Eichler Eberhard - Wissens.chaftlicher 
Mit~vbeiter und komm. Leiter der 
Abteilung 

Heise, Gerha:vd - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 
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Werkstatt: 

Fernstudium : 

Patzi.g, Werner - Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Krug, Wolfga.IJJg - Wissem;chad'tlkhe
Mitarbeiter 

Buscherowsky, Hubert - Assistent 

Kutter, Christel - Assistent 

Gatzsche, Chrrstian - Mechani:kermeis.ter 

Wiedemann, Heinz - Mechaniker 
N. N. - Mechaniker 

Wittwer, Dietrich - Wissem;ch:ad'tlicher 
Mitarbeiter und Beauftragter des 
Lehrstuh1s 

Lehrstuhl Geographie und Methodik des Geographieunterrichts 
(LG II, Zimmer 5/11, Apparat 4 45) 
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Leiter des Lehrstuhls : 

Stellv. des Lehrstuhlleiters : 

Geschärftsführ. Oberassistent: 

Abteilung Physische 
·· Geographie: 

Abteilung ökonomische 
Geographie: 

Barth, Ludwig; Dr. pa·ed. habil. -
Professor mit Lehrau.ft:rag 

Mobius., Siegfried; Dr. paed. - Wissen
schaftlicher Mitarbeiter 

Breuer, Siegfri·ed; Dr. phil. - Ober
assistent 

Pans?, :;. !rhal'd - Oberassis;tent und 
k01. .1. Leiter der Abteilung 

Herz, Karl; ·Dr. rer. nat. habLl. -
. Professor mit Lehrauftrag 

Mey, Werner; Dr. rer. nat. - Dozent 
Noack, Karl-Heinz - Dozent 

' Haase, Boris-Sieg.fried - Wissenschaft-
licher Mitarbeiter 

Gerschner, Heinz - Oberassistent 
Tanner, Gotthard - Oberassistent 
Kaulfu.fl, Wolfgang; Dipl."Geogr. -

Ass.istent 
Kramer, Manfred; Dipl.-Geogr. 

Ass.istent 

E" ~rtr.hagen, W<ill.ter; Dr. phil. -
Do.lent und :Leiter der Abteilung 

Heier, Grudrun - Do!Zent 
Br a , S.' ~gfried; Dr. phil. - Ober

ass;.stent 
Petf ;., He.lga - Assistent 
Weh1~.::r, Wilfried; Dipl.-Geogr. -

'\s , is · ent 
:r.· ··' ~ 1 ·, ,rraJter - Assistent 

··' 

Abteilung Methodik Möbius, Siegfried; Dr. paed. - Wissen
schaf~licher Mita11beiter .und Leiter 
der Abteilung 

des Geographieunterrichts : 

Barth, Ludwig; Dr. paed. habil. -
Professor mit Lehrauftrag 

Köhler, Alfred - Wis·senschaftlicher 
Mitarbeiter 

Ehlig, Helmut - Wissenschaftlicher Mit
arbej.ter 

I 
Nürnberger, Rainer - Assistent 

Sowade, Anneliese - Assistent 

Kartographie: Baacke; Bruno - Wis-senschaftlicher Mit
arbeiter für Kartographie 

Fernstudium: Rädel, Heinz - Wissenschaftlicher Mit
arbeiter und Beauftragter des Lehr
stuhls 

Gesellschaftliche Organisationen 

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (LG II, Zimmer 9/7, Apparat 4 06) 

Zentrale Parteileitung: 

1. Sekretär Genosse Horst Schne~der, Dr. phil . 
Redaktion der Institutszeitung (LG II, Zimmer 9/5, Apparat 4 07) 

Redakteur : Genossin Ursula Dietrich 

Leitungen der Abteilungsparteiorganisationen: 

APO I 

APO I! 

APO III 

APO IV 

APO V 

Grundstudium 

Russisch 

Sekretär: Genosse Günter Merkel, 
Lehrstuhl Marixsmus-Leninismus 

Sekretär: Genosse Joachim Sü.fl, Dr. phil., 
Lehrs.tuhl R'ltSsisch 

Geschichte 

Sekretär: N. N. 

Deutsch 

Sekretär: Genosse Hans-Joachim Thomas, 
Lehretuhl Deutsch 

Mathematik 
Sekretär: Genosse Herbert Köhler, 

Lehretuhl Mathematik 
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.M'O VI 

AIPO VII 

Physik 

Sekretär: Genosse Dietrich Witt:wer, 
Lehrstuhl Physrik 

Geographie 

Sekvetär : Genos,se Gerhard Pansa, 
Lehrsruhl Geographie 

APO VIII Verwaltung 

Sekretär: Genossin Ursilcla Fischer, 
Zentrrue Parteileitung, Sekr,etariat 

Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (LG II, Zimmer 9/3, Apparat 4 09) 

Vo11sitzender der Betriebsgewevkschaftsleitung: Haase,. Boris-6iegfried, · 
Lehrstuhl Geographie tmd Methodik des Geographieuiii!:errichts 

Freie Deutsche Jugend (LG II, Zimmer 9/4, Apparat 4 08) 

Grundor;ganisationsleitung: 
Sekretär: Karl-Heinz Gräfe 

Leitungen der Organisationen: 

I Kunsterziehung 
Sekretär: Mattbias Ebert Seminargruppe A 1/5 

II Russis-ch 
Sekretär: Renate Platz Seminargruppe B 1/5 

III Geschichte 
Sekretär: Ingrid Critzmann Seminargruppe A 4/4 

IV Deutsch 
Sekretär: Seminargruppe 

V Mathematik 
Sekretär: Manfred Engelmann Seminargruppe A 5/4 

VI PhY'sitk 
Sekretär: Christian Blochwitz Seminargruppe A 6/5 

VIT Geotgraphie 
Sekretär: Peter Bauer Seminargruppe A 7/4 
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Studentenklub 

Leiter : Reinhard Mii!Me Semrinargruppe A 475 

Gesellschaft für Sport und Technik 

Vorsitzender : Martin Böhme, Dr. rer. techn., 
Lehrstuhl Mathematik und Methodik des Mabhematikunterrichts 

Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 

Vorsitzende: Lang, Br1gitte, Dipl.-Bhi'l., 
Lehrstu!hl &uss'ische Sprache 

Hochschulsportgemeinschaft (Wohnheim Wilhelm-Buck-Strafje 16) 

Vorsitzender: ' Hans Friihrlich, 
Lehrstuhl Geschichte 

Frauenaussch~ 

Voooitzende: Hi1degard Gersdorf, 
Abteilung Studentische Körpererziehung 

Zentrale Kulturkommission 

Leiter: Alfred Kalcher, 
Albteilung Allgemeinbildung 

Studienordnung 

Das Pädagogische Institut "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden bildet 
Lehrer für die aNgerneinbildende polytechnische Oberschule unserer Deutschen 
Demokratischen Republik aus. 

Da:s Studium für die Vorbereitung auf den Beruf des Lehrers ist ein ehrenvoller 
Auftrag äer sozialistischep Gesells,chaft. Mit; der Ianmat:rikulation übernimmt 
jeder Student Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Aufgabe ergeben. J 

In seinem Studium hat der Student jederzeit den an ihn gestellten Anforde
rungen gerecht zu werden, die Ehre des Instituts durch seine Leistungen und 
sein Verhalten zu sichern und als z~ünftiger Lehrer akti'V a:m Ulll[assenden 
Aufbau des Sozialismus teilzunehmen. Gemeinsam mit den Direktoren, den 
Lehrkräften und den Funktionären der an der Arbeit des Instituts beteiligten 
gesellschaftlichen Organisationen, besonders der PDJ, verwirklicht jeder 
Student seine Rechte und tPflichten bei der Gestaltung des Studiums und des 
gesellschaftlichen Lebens am Pädagogischen Institut. Das Studium und das 
Leben im Studentenkollektiv am Pädagogischen Institut werden durch die Ein
haltun.g der grundlegenden Moralgesetze der sozialistischen CeseMsehaft be
stimmt. 
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Die fo1g.enden Bestimmungen sind der Ausdruck der ,gegenseitigen Achtung und 
die Grundlag.en für die gemeinsame Täügkeit von Lehrkörper, Arbeitern, An
gestel:lten und Swdenten bei der Ausbi1dtmg von sozialistischen Lehrerpersön
lkhkeiten an unserem Pä:dagogi·schen Institut. Die ständige Steigevung der 
Leistungen, die Festi!gung der so·zialisüschen ArbeitsdiiS<Ziplin und die Aus~ 
führung guter Taten für den Sozialismus sol~en das Bestreben j·edes Studenten 
sein: Diese Grundsätze finden ihren Ausdruck in der Einhaltung forr.gender 
Verhaltensnormen: . 

1. Die Teilnahme an allen obJigator~schen sowie an den fakultativen Veran
staltungen, zu denen sich jeder Student gemeldet hat, ist Pflkht. Die zu 
belegenden Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Studienplan. Der 
jeweili<ge Tagesablauf richtet sich nach dem Stundenplan. Jegliche Ver
änidel'ungen dies·es Planes bedürfen der Genehmigung durch den Direktor. 

2. Jeder Student i1st verpflichtet, in den Lehrveranstaltnmgen aktiv mitzuarbeiten 
und Störungen durch undisziplmiertes Verhalten anderer nicht zuzulassen. 

Studenten, die an allen Lehrveranstaltungen eines Tages oder darÜJber hinaus 
an mehreren Tagen ni.cht teilnehmen können, haben eine g·enehmigte Beur
laubung oder im Krankheitsfalle eine ärztlicqe Bescheinigung dem St:u.dien
Cl1ganisator der Seminargruppe vorzulegen. Dabei sind die Hinweise des 
Dir·ektors für Stud'ienangelegen,heiten für die Zusammenarbeit der Slbudenten 
mit der VerwaJ!tung zu beachten. 

Sonderurlaube können in begründeten Fällen gewährt werden, und zwar 

Sonderurlaub bis zu 1 Tag 

tbis :w 3 Tagen 

bis zu 1 Woche 

über 1 Woche 

vom Seminargruppenbetreuer 

vom Leiter des Lehrstuhles des 
Hauptfaches 

vom Leiter der Fachrichtung 
vom Direktor für St:u.dienangele_gen-
heiten 

·Sonderurlaub ist schriftlich :z;u beantragen. Die mit dem Genehmigungsvermerk 
versehenen Anträge sind von den Semina11gruppen jeweils am Monatsende zu
sammen mit der Anwesenheitsliste dem Sekretariat des Direkrt:o115 für Studien-
angelegenheiten vor2lu1egen. 
Die Genehmigung von Sonderurlauben vor Feiertagen oder anderen unterrichts.
freien Zeiten bleibt dem Fachrichtun·gslciter vorbehalten. Sie wi11d ,IllUr in be
sonders begründeten Fällen gewährt. Die Genehmigung des e!1Weiterten Wochen
endurlaubs obliegt den Leitern der Haup.tfachlehrstühle. 

Um den Ablauf der Lehr- und Forschungstätigkeit :z;u sichern, sind die von den 
Direktoren, der Verwaltung und den Lehrstühlen angegebenen Sprechzeiten 
einzuhalten. 

Bei Veranstaltungen auljerhalb des Insbituts, legt jeder Student Wert auf eine 
verantwortungsbewuljte Haltung gegenüber den Aufgaben und dem Ansehen 
unsems Instituts. Er läljt sich in Praktika und A!'lbeitsdnsätzen davon leiten, 
dalj jede gute Tat für den Sozialismus zu einem bes•seren Leben ahler Werk
tätigen führt. 
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Jeder Student hat sich in den Gebäuden des Instituts so zu verhalten, dalj das 
Volksergenturn keinen Schaden erleidetl. Für die Benllltzrttng der Gebäude, der 
ei=elnen Räume, Einrichtungen und Geräte gelten die entsprechenden Haus
ordnungen bzw. besondere Bestimmungen. 
Der Student achtet seine Lehlikräfte vor ahlem durch seine bewruJjte Studien
disziplin. Sein Verhalten gegenüber. dem Lehl'körper, den Besuchern, dem 
Ve!1Walwngs- rund technischen Personal sowie den anderen Studenten wil'd durch 
Höflichkeit, Offenheit, Sauberkeit und Anständigkeit bestimmt. 
Hervorragende Leistungen im Stu~ium =d bei der Gestaltung des Lebens am 
Institut werden von den Leitern der Fachrichtungen durch Belobigung und Aus
zeichnung sowie durch eine bevorzugte Gewährung von Stipendien gewüDdigt. 
Die gege!lJSeitige Hilfe und die kameradschaftliche Zusammenavbeit, die Acht·ung 
vor dem .Ko.Jlektiv und die B~erz1gung seiner Kritik sind Gl)U!Ildgedanken, von 
denen sich der Student in seinem Handeln leiten läJjt . Das Recht der Kritik zur 
Verbesserung des Studiums und des Lebens am Institut nimmt der Student 
durch Aussprachen in der Seminar-gruppe, durch Diskus,sion und aktive Zu
sammenarbeit mit den Leitun.gen der FDJ, durch Aussprachen mit den Lehr
kräften sowie durch Eingabe seiner A'llliegen an die Lehrstuhl- und Fach
richtungsleiter sowie an .die Direktor.en wahr. 
Da·s Recht .der Kritik und Mitbestimmung der Studenten wil'ld vor allem durch 
die Arbeit der FDJ am Pädagogi:schen Institut, durch i:hre Vertreter im Wis·sen
scha.ftlichen Rat, in den ,Pachricht=ungsleitungen, in der Studienkommis,sion, in 
der Zentralen Stipendien- und Sozia1kommission und in der Disziplinar
kommis•sion vel1Wirkl'icht. 
Jeder Verstolj gegen die Studienol'ldnung schadet dem ganzen Institut , stört 
die gemeinsame Avbeit und hat deshaJ!b MaJjnahmen auf Grund der Dis.ziplinar
crdnung zur Folge. 
Jeder neu immatriklulierte Student wi11d im Rahmen der Veranstaltungen zur 
Vo11bereitung auf das Studium mit den Bes.timmungoo der Studienordnung 
vertraut gemacht und h at im AnschliUJj daran zu bescheinigen, daJj er ent
sprechend belehrt worden ist. 

Dr. LEHMANN, Direktor 

Hinweise für die Zusammenarbeit der Studenten 
mit der Verwaltung 

Wie übera.Il in unserem A!'lbeit~er-und-Bauern-Staat ist auch in unserem Päda
gogischen Institut die Sor.ge um den Menschen das, oberete Prinzip der Täüg
keit UlllSerer Venwaltung. Die Wahrung dieses sozialistischen Prinzips in der 
Verwaltung verlangt von allen Betciligten die Kenntnis und Einhaltung eines 
bestimmten Arbeitsablaufs in der Verw·altrmg, die bewuJjte und dis.ziplinierte 
EinstelJIUng der Stu.denten auf diesen Ablauf und eine stets höfliche und von 
gegenseitiger Achtung getragene Atmosphäre im täglichen Umgang. Braucht 
e in ·Student Rat oder HiLfe, s o soll er sich zunächst an scine BDJ-Gruppenleitung 
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oder an den Serninar,gruppenbetreuer wenden. Ist nur Hilfe möglich, indem 
die Rechte und Kräfte deT Gruppe überschritten werden, so sind die Fun!k
tionäre der Gruppe berechügt und verpflichtet, sich an die entsprechenden 
Leitungsorgane des Instituts zu wenden, um die Angelegenheit unter Wahrung 
der Interessen des Studenten zu l'egeln. Ein übergehen der Gruppenleitung 
odeT des Seminargruppenbetreuers hat in deT Regel nur eine Verzögerung in 
der Bearbeiilimg zur Fo•1ge. Unabhängi,g davon hat selbstverständaich jeder 
Student das Recht, sich an die höheren Leitungsorgane zu wenden, wenn eT 

der Meinung ist, dalj die Fun!ktionäre der Gruppe seine lnteTessen nicht ge
nügend wahren. 

Die Kontrolle der An- und Abwesenheit 

Sie emolgt gemäfj der Studienordnung durch den Studienorganisator der Semi
nargruppe. Die Fehlzeiten sind monatlich in der Seminar.,gruppe •auszuwerten. 
:Die erforderlichen erzieherischen Mafjnahmen sind gemeinsam mit dem Semi
nar,gruppenbetreuer festw iegen und in der Anwesenheitsliste zu va-merken. 
Dem Sekretariat des Direktors für Studienangelegenheiten sind am 3. des 
darauffolgenden Monats die vom SeminaJ:\gruppenbetreuer bestäti.,gte Anwesen
heitsliste und die Vorschläge für evtl. Erziehungsmafjnahmen vorwiegen. 

Die Anleitung zum Fooren der Anweseruheitsliste erhalten die Studienor,gani
satoren vom Sekretariat des Direktors für Studienangelegenheiten. 

Alle Kranikmeldungen (AI'beitstbefreiungsbescheini.Jgungen) sind sofort, s p ä t e
testens aber ani dritten Tag der Erkrankung, dem Sekre
tariat des -Direktors für Srud~enangelegenheiten vorzulegen. Studenten, die 
aufjerhalb des Studienortes eTkran!ken, haben die .Axlbeits:befreirungsbescheinigung 
innerhalb von dvei Tagen an das PI zu senden. 

Sollte das aus irgendeinem Grunde nicht mö.glich sein, dann ist dem Sekretaraat' 
des Direktors für Studienan:gelegeruheiten telefonisch oder telegrafisch von der 
Erkran!kung Nachricht :w geben. 
Studenten, die unentschuldigt den LehrveranstaJtungen fernb~eiben, wevden 
von der ·Leitung des Instituts zur Verantwortung gezogen. 

Beurlaubung der Studenten 

Sie ist durch die Studienordnung geregelt. Für verheiratete Studenten, deren 
Familien nicht in Dl'esden oder der näheren Um.,gebun\g Dresdens woiJ:men, wird 
monatlich ein erweiterter Wochenendurlaub >gewährb. 
Dabei jst die vom Direktor für Studienangelegenheiten bestätigte Anweisung 
zur Regeiung des erweiterten Wochenendurlaubs für Studenten zu beachten. 
Sie lautet: 
"Auf der Grundlage der ,Anordnung über die RegeLung der A11beits~eit bei 
Heimfahrten der Mitat1beiter ·in den staatlichen Organen' vom 20. 4. !955 (Ge
setzblatt Nr. 34, Teil I, vom 48. 4. 1955) wird folgende Regelung getroffen: 

1. Verheiratete Studentinnen und Studenten und solche Studentinnen denen 
die elterLiche Sorge für Kinder zusteht, die nicht in Dresden oder der 
näheren Umgebung Dresdens wohnen und somit von ihren Angehörigen 
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getrennt leben müssen, erhalten. monatlich einen el1W~iterten Wochenend
urlaub. In diese RegeLung werden auch jene Studentinnen einbezogen, die 
in Dresden wohnen und ohne elterliche oder sonstige vel1Wandtschaftliche 
Unterstützun.,g für i'hre Kinder so11gen müssen. 

2. Ledige Studentinnen und Studenten, deren Fahrzeit zum Heimatort längeT 
als sechs Stunden dauert, erhalten jeden zweiten Monat einen el1Weiterten 
Wochenendurlaub. 

3. tDer erweiterte Wochenendurlaub wird nur Studentinnen und Studenten ge
währt, die die Studiendisziplin in den d~schel1lliegenden Wochen nicht 
verletzt und nicht unentschuldigt .gefehlt ·haben. 

4. Der erweiterte Wochenendurlaub umd'afjt den ges•a.mten Unterricht am Sonn
abend und wird in der Regel bis Montag 10 Uhr gewährt. Beurlaubungen 
übeT diesen ZeitraiU!11 hinaus müssen besonders be.,griindet werden. Es wil'd 
nur in den Monaten er,weiterter Wochenendurlaub gewährt, in denen die 
Studenten keine Ferien haben. 

5. Die ·Gewährung des el1Weiterten Wochenendurlaubs mufj von der Seminar
gruppe so geregelt werden, dafj an jedem Wochenende und -anfang höchstens 
ein Viertel der diese Regelung betreffenden !Studenten beur.taub't . ist.. Die 
Beurlaubten s ind verpflichtet, sich über den in den LehJ:\Veranstaltungen 
behandelten Stoff zu informieren, um ihn nachträglich durchaJ:\beiten zu 
können. 

6. Die Seminargruppen haben zu Beginn eines jeden Semesters eine Liste der 
zu Beurlaubenden aufzustellen. In dieser Liste müssen enthalten sein: 

Namen, 
zeitliche Verteilung des Udau'bs im Semester, 
BemeJ:\kungen Ülber evtl. Sonderregelungen bei einzelnen Studenten. 

Diese Liste (Vol'drucke sind im Sekretariat des Direktors :für Studienange
legenheiten erhältlich) mufj im Laufe der ersten UnteTrichtswoche im 
Semester dem Leiter des Haupt.fach"Lehrstu.hls in zweifacher Ausferbigung 
zur Genehmignng vorgelegt werden. ner Hauptfach-Lehretuhl hat die be
stäti-gte Zweitschrift ·dem Seminargruppenbetreuer zur Vel'fügung zu stellep. 
Vel'änderungen des Urlaubs sind nur mit Zustimmung des Leiters des 
Hauptfach-Lehrstuhls möglich. n 

Studienbuch 

Jeder Student erhält zu Beginn des Studiums ein Studienbuch. Folgendes ist 
bei der Fülwung des Studienbuches ·zu beachten: 

1. '01\S Studienbuch mufj ein tSpiege1bi1d des Studienganges des Studenten sein . 
. Deshalb sind alle Lehrveranstalfungen einzutragen. DaJbei bti.Men in jedem 
Studienjahr 
a) Vorlesungen, 
b) alle anderen Lehrveranstaltungen (SeminaTe, Übungen, Praktika und 

Exkursionen) 
je einen geschlossenen Komplex. 
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2. Von den eingetragenen Lehrveranstaltungen haben sich die Studenten nur 
die unter Punkt 1 b) genannten testieren :w la~sen. 

3. In jeder Prüfung ist durch den Studenten das Studienbuch vorzulegen. Die 
Prüfung.stkormmission hat das Ergebnis der !Prüifrung einzutragen und zu 
bestätigen. 

4. Der Student hat auch die Lehrveranstaltungen und Prürf.ungen einzutragen, 
von denen er befreit wurde. Die Bestätigung dieser Eintragung durch die 
zusrt:ändi,ge Leh11kraft ist erforderlich. 

Die Sbudienbücher sind Dokumente, die den Oharakter rechtskräftiger Ur
kunden besitzen. Ihre ~orgfältige Führung 'ist Voraussetzung für die Zu
lasrsung zum Staabsexamen, zu Tei>1staatsexamen und zu Zwischenprüfungen. 
Jede Änderung des Inhalts, jedes Einfügen von Ergänzungsblättern, jeder 
Verlust von Blättern usw. sind durch das Prürf.ungsamt rechts>kräftig zu 
bestätigen. 

Auszug aus der Prüfungsordnung des Ministeriums für Volksbildung 

vom 21. 4. 1964 

"§ 3 - Zulassung zur Prüfung 

1. Zu den Staats·examensprufungen können nur ·solche Kandidaten zugelassen 
we11den, die während des. Studiums bewiesen haben, daij ihr Verhalten den 
Anforderungen an einen rsoziahsti:schen Studenten entspricht und die allen 
Studienanfo11derungen •gerecht geworden sind. 

2. Für die Zulassung zu den abschlie1jenden Staatsexamensprud'ungen reicht 
jeder Kandidat zu Beg:inn des letzten Studienjahres einen schriftlichen An
trag beim Direktor für Studienangelegenheiten oder beim .Prü[ungsamt ein. 
Diesem Antrag ·s.ind beizufügen: 

a) . das endgiiltig.e Thema der wis•senschaftlichen >Hausarbeit mit dem Namen 
des Betreuers, 

b) der Nachweis über die erfoigreiche Teilnahme an den laut Studienplan 
vongesehenen obhgatori:schen Lehrveranstaltungen bZ>w. über ausge
sprochene Befreiungen von der Teilnah:ne, 

c) der Nachweis über alle bestandenen Zwischenprüfungen bzw. die Scheine 
· bei Befreiung von Prüfungen, über erfolgreiche Teilnahme an den 

Praktika bzw. Seminaren, 

d) die Testate, Übungs- und Berechtigungs>scheine gemäfj § 2, .A>bs. 2 
fjStudentische Körpererziehung, einschlieijlich Schwimmen, obligatorischer 
Russischunterricht, VorführberechtLgrmg für Film-, Bild- und Tonwieder
rgabegeräte). 

3. Die Zu~as·sung · zum Staatsexamen erfolgt durch Beschluij der Zentralen 
Prüfungskommission. Eine besondere schriftliche Bestätirgung der Zulassung 
evfolgt im R·egelfalle nicht." 
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In Ergänzung dazu wuvde vom Direktor folgende Anweisung über die Zu
lassung zum Staatsexamen, zu Teilstaatsexamen SOlWie zu Zwischenprüfungen 
am Pädagogischen Institut Dresden erlaJSsen: 

a) Ein Student kann nur dann zur Teilnahme an den schriftlichen und münd
lichen Prüfungen, die .innerhalb des Staatsexam·ens brz;w. a1s Teilstaats
examen und Zwischenprüfung abzulegen sind, zugelassen werden, wenn 
alle Unterlagen vorliegen, die nachweisen, -dafj der Student an den bis 
zur Prüfung geforderten obli-gatorischen Lehrveranstaltungen teilge
nommen bzrw. alle rgefo11derten olbligatori:schen Arbeiten im R·aihmen des 
Studiums erfol.greich durchgeführt hat (z.IB. arlle Testate im Studienbuch, 
alle •Seminarscheine, Belegarbeiten, E~~u115jonen usw.). 

b) Für die Abgabe der Unterlagen werden bis 30. No•vember eines jeden 
Jahres durch das PriiJungsamt die Termine ~owie die Hinweise über die 
vorzulegenden Unterlagen veröff,entlicht. 
Die Kontrolle der vorzulegenden Unterlagen übt das .Prüfungsamt in 
Zusammenarbeit mit dem Funktionär · für wi·ss,enschaftliche Anbeit aus. 
rDie Termine der Abgarbe der Unterlagen werden so gelegt, daij die 
Kontrolle jeweils eine Woche vor Beginn der Prüfungsperiode abge
schlos~en ist. 

c) Studenten, die die Unterla·gen zu den festgelegten Terminen nicht voll
·ständig vorlegen, wer,den zu den Prüfungen der jeweili.gen Pl'Ü1fun~
periode nicht · zugelas·sen. 

Lieg.en bei 'Studenten Gründe vor, die das Fehlen von Unterlagen entschuldigen, 
so hat der Fachrichtungsleiter der Zentralen P11üfungskommi:ssion entsprechende 
·Vorschlä9e zur Behandlung der betreffenden Fälle zu unterbreiten. 

"§ 12 - Staatsexamen (nicht abgeschlossene Prüfungen) 

1. Kandidaten, die ihr Staatsexamen nicht voll.ständi.g bis zur Beendigun-g der 
novmalen Studi·enzeit ahschlie1jen, können nach •Entscheidung der Zentralen 
Prüfungskommission 

a) in den Schuldienst einge·wiesen wevden, wenn sie nicht mehr als zrwei 
>Prufungen rrachiholen müssen, 

b) eine Studienverläng.er.ung unter Berücksichtigung des § 12 der Stipendien
ondnung vom 17. 12. 1962 .erhalten, 

c) zeitweillig eine andere TätLgik.eit ausüben und ihr Staatsexamen nach 
§ 10, Abs. 2, abschHeijen. 

2. Die Zentrale Prüfimgstkommission ~ann den Antrag auf E=atrikulation, 
gemäij Disziplinarordnung, stellen. 

3. Kommt ein Kandidat der Auffovderung der ·Pl'Ü1fungstkommission zum Ab
~chluij des .Staatsexamens, innerhalb der vovgesehenen Frist ohne anei'kannte 
Gründe nicl;lt nach, muij er das · ganze Staatsexamen innerhalb von ZiWölf 
Monaten wiederholen. 
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4. Frür Kandidaten, die auch diese Frist nicht einhalten, stellen die Aoobi1dungs
einrichtungen beim Kreisschulrat den Antrag auf Entlassung unter Beach
tung der §§ 2, A:bs. 7, und 4, Abs. 1 und 2, der ,Vero11drnmg über die 
Pflichten und Rechte der Leh!lkräfte und Erzieher' vom 22. September 1962. 

5. Die Ausbildungsstätte ·hat dem Einsatzbezirk alle A!bweichungen vom 
normal abzuschlie.fjenden Staatsex·amen des Lehrerstudenten mitzuteilen 
(§ 12, 1 a bis c)." 

Ergänzende Hinweise der Institutsleitung: 

a) Nichtbestandene ZJWischen- oder Teilstaatsexamenspriifungen können 
innerhalb von 6 Monaten wiede11holt we11den, und zwar: 

1. frühestens nach 4 Wochen, wenn nicht mehr als zwei PrÜifungen nach
zulholen sind, 

2. frühestens nach 3 Monaten, wenn mehr als zwei Pru:f.ungen nachzu
holen sind. 

-Den Antrag zur Wiederheilung der Prüdiung hat der Kand~dat bei dem 
zuständigen Lehrstuhl zu stellen. 

b) Bei erneut·em Versagen in der ersten Wiederho·lungsprüfung gilt das 
Staats·examen oder die Zwischenprüfung als nicht bestanden. In beson
ders begründeten Fällen kann beim Vorsitzenden der Zentralen Prü
fungskommiss,ion eine zweite Wiederholungsprüfung beantragt werden, 
über die der Vorsitzende nach Berrtung mit der Zentralen Prüfungs
kommission entscheidet. 

Für die Festlegung der notwendigen Ma.flna!hmen ist der Vorsitzende der 
Zentralen Prii!fungsikommission in Zusammena11beit mit den Leitern der Fach
richtung.en verantwortlich. 

Dr. LEHMANN, Direktor 

Zahlung -von Stipendien 

Stipendien werden gewährt und am 20. jeden Monats gezahlt: 

36 

a) Auf Grund der 

"Anordnung über die Gewährung von Stipendien an Produiktionsarbciter 
und ehemalige Angehörige der bewaffneten Formationen 2iUr Ausbildung 
als Lehrer und >Er,zieher vom 30. 4. 1959" an die Studenten, die 

1. bei Aufnahme des Studiums eine mindenstens dreijährige Tätigkeit 
in der Produktion nachweisen können. Als Täti1gkeit in der Produk
tion im Sinne der Stipendienordnung gilt nicht die Berufsausbildung 
mit gleichzeitigem Erwerb des Abiturs. 

2. bei einer der bewaffneten Formationen mindestens drei Jahre gedient 
haben, in Elhren entlassen wurden und i'hr Studium spätestens zwei 
Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Dienst aU!fnehmen. 

b) An alle anderen Studenten auf Grund der 
"Anordnung über die Gewährung von Stipendien an Studierende der 
Universitäten, Hoch- und Fachschulen der Deutschen Demokratischen 
Repttbliik" - Stipendienordnung - vom 17. ,lt:Z. 1962. 

In di.ese Anordnungen kann im Sekretariat des Direktors für Studienangelegen
heiten eingesehen we11den. 

Stipendien, Studienbeihilfen usw. werden nur auf Antrag gewährt. Die Stipen
dienrehlung beginnt mit dem Tage der tatsächlichen Studienaufnahme. Studie
rende höherer Studienjahre, die für das neue Studienjahr ein Stipendium, 
eine Studienbeilhilfe oder ein Zusatzstipendium beantragen, müssen den Antrag 
spätestens am 31-. Mai im Sekretariat des Direktors für Studienangelegenheiten 
abg.eben. 

Werden Stipendien, Studienbeihilfen oder Zusatzstipendien zu einem späteren 
Zeitpunkt beantragt, so beginnt die Zahlung des bewilligten Stipendiums, der 
Studienbeihilfe oder des Zusatzstipendiums gemä.fl § 10 der Stipendienordnung 
frühestens in dem auf den Antragsmonat folgenden Monat. 

Das Studium und die Gewälhnmg von Stipendien sellzen voraus, da1j die 
Studierenden fes:t zur A11beiter-und-Bauern•Macht stehen, alle Ma.flnahmen zum 
Schutze der Deutschen Demokratischen Republik aktiv unterstützen, gute 
Studiendisziplin wahren, den Anforoerungen des Studiums voll entsprechen, 
das sozialistische Eigentum schützen und sich im Woh111heim und auch in ihrem 
sonstigen Verhalten eines sozialistischen Lehrerstudenten würdig 'erweisen. 

Für die Gewährung von Leistungsprämien gelten folgende Grundsätze: 

1. Studentinnen und Studenten, die sehr gute oder gute Studienleistungen er
reicht haben, können Prämienzuschläge zu ihren Stipendien erhalten, und 
zwar: 

a) Bei sehr guten Studienleistungen an höchstens 10 % der Studierenden 
eine Leistungsprämie in der Höhe von 80,- MIDN oder 60,- MJDN. {Sehr 
gute Studienleistungen liegen vor, wenn der Studierende in der Mehr
zahl der Fächer eine 1 hat und in keinem Fach unter 2 steht. Im 1. Fach 
ist unbedingt die Note 1 nachzuweisen.) 

b) Bei guten Studienleistungen an höchstens 30% der Studierenden eine 
Leistungsprämie in der Höhe von 40,- oder 20,- MDN. {Gute Studien
ergebnisse liegen vor, wenn der Studierende in der Mehrzahl der Fächer 
mindestens eine 2 hat und in keinem Fach unter 3 steht. Im 1. Fach ist 
mindestens die Note 2 nachzuweisen.) 

c) Bei der Differenzierung der Leistungsprämien 80, - oder 60,- MIDN bZiW. 
40,- oder 20,- MDN ist von dem unterschiedlichen Leistungsstand und 
Leistungswillen, von der Studiendisziplin, von der gesellschaftlichen 
Aufgeschlossenheit und Mitarbeit und von der Bereitschaft, anderen 
Studenten zu helfen, auS!Zugehen. In begründeten Ausnahmefällen ist 
auch eine weitere von a) und · b} abweichende Differenzierung möglich. 
Die Höchstgrenze von 80,- MDN darf jedoch nicht Ülberschritten we!1den. 
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>Diese Zuschläge werden ab 2. Studienjahr im Direktstudium gewährt. Für 
Studierende, die die Abschlu.fJprüfung an einer anderen z-ur Hochschulreife 
fÜJhr.enJden Lehranstalt bestanden haben, kann unter den im § 7, Abs. 4, der 
Ano11dnung vom 17. 12. 1962 <genannten Voraussetzungen bereits im 
1. Studienjahr ein Prämiemzuschlag gewährt werden. 

Studierende, die eine Leistung·sprämie erhalten seilen, mussen in der Er
füllung ihrer Studienauf.gaben und Studiendisziplin stets Vo11bild sein und 
ihr ind'ividuelles Studium mit den Inter.es·sen des -ganzen KoJl.ektivs beispiel
gebend ve11binden. Dazu gehört auch, da.fJ sie in den WohllJheimen ein vor
bildliches Verhalten zeigen und die gew.ählten Heimaktive in ihrer Arbeit 
unterstützen. Sie sollen durch ihre Aiktivität die sozialistische E-rziehung ·der 
Studenten in ihrer Semi~ar-gruppe fördern und vorrangigen Anteil bei der 
Lösung gesellschaftspolitischer Aufgaben für den Aufbau des Sozialismus 
haben. 

2. Veränderungen im Laufe des Studienjahres 

Die ElifüUung der Auf•gaben, di.e sich aus dem Gesetz ÜJber das einheitliche 
sozialistische Bildungssystem ergeben, erforoert,. da.fJ das Leistungsprinzip 
bei der Stipendiengewährung konsequent angewendet wird. 

Es ist .deshalb notwend~g, da.fJ sich der im Laufe des Studen~·ahres ergebende 
Leistungsanstieg oder Leistungsabfall und das sonsti.ge Verihalten der 
Studierenden in der Höhe der Leistungsprämie - bei einer u: ''9 ·instigen Ent
wicklung sogar im Entzug der Leistungspr.ämie und in ein ' Kürz-ung des 
Grundstipendiums - widerspiegelt. 

Die Semina11gruppen und ihre Betreuer sind ve•pflichtet, sofort nach Be
kanntwerden der Umstände, die auf die Höhe bzw. den Entzug der 
Leistungsprämie oder die Kürzung des Grundstipendiums Einflu.fJ ha:ben, der 
Stipendienkommiss·ion bei der Fachrichtung einen e ntsprechenden Antrag 
vo!1Zulegen. 

Die Kontrolle dieser Weisung obliegt der Stipendienkommission bei der 
Fachrichtung. 

Um die Anwendung des Leistungsprinzips voll zu sichern, werden die Leiter 
der Fachrichtungen ermächtigt, im Bereich ihrer Fachrichtung in begründe
ten Fällen Mittel für Leistungsprämien bei iBedarf von der einen Gruppe 
auf andere Gruppen zu übertragen. 

3. Bei der Ausarbeitung der Vorschläge ist zu beachten: 

l:l8 

a) Alle Vorschläge sind in den Seminargruppen un. : Mit 'lirkung der 
Semina11gruppenbetreuer zu beraten. Das Ergebnis der gemeinsamen 
Beratung - der Vorschlag auf Gewährung einer Le· ungsprämie von 
20,-, 40,-, 60,- oder 80,- MDN - ist als Zusatz in d1<! jährliche Beur" 
teilung aufzunehmen. Ein gesonderter Antrag für .o·e Lf ·stungsprämie 
entfällt deshalb. 

b) Neben den Prüfungsnoten sind auch die notenmäJjigen Ergebnisse der 
Klausuren, Belegarbeiten bzw. die Semester- und Jahresnoten zu berück
sichtigen. 

Die Entscheidungen der Stipendienkommission Ülber die Gew·ährung von 
Le:stungsprärnien werden durch AuS'hang bekanntgegeben. 

Stipendienzahlung bei Krankheit 

Die Stipendienordnung regelt die Stipendienzahlu~g bei Krankheit wie folgt: 

1. In voller Höhe werden Stipendien, StudienbeihiLfen und Leistungsprämien 
bei Krankheit gezahlt: 

a) von der 1. bis 6. Krankheitswoche bei ärztlich bescheinigter Krankheit, 

b) von der 1. bis 6. Krankheits•woche bei stationärer Behandlung in einer 
Tbc-Heilstätte, 

c) von der 1. bis 26. Krankheitswoche bei Unfällen im Praktikum, im Ernte
einsatz, im 'Produktionseinsatz und beim Pflichtsport. 

2. Eine Kürzung der Stipendien um 50 % tritt ein: 

d) von der 7. bis 26. Krankheits•woche, wenn eine ärztliche Bescheinigung 
darüber vorliegt, da.fJ die Arbeitsfähigkeit in absehbarer Zeit' wieder
hergestellt wird, 

e) von der 1. bis 6. Krankheits,woche, wenn eine stationäre Behandlung im 
Kran]_l:enhaus oder in einer anderen Heilstätte emo1gt, 

f) von der 7. Kran•Mleitswoche bis zum Abschlu.fJ der Behandlung, wenn 
eine BehandLung in einer 'Ibc-Heilstätte erfologt. 

3. Eine Kü11zung der Stipendien um 75% tritt ein: 

g) von der 7. bis 26. Krankheitsrwoche, wenn eine stationäre BehandlUng 
in einem Kra~kenhaus oder in einer Heilstätte durchgeführt wird. 

In die 500foige ~w. 750foige Kürzung werden der Ehegattenrzuschlag, der 
Kinderzuschlag, der Mietzuschu.fJ, die Leistungsprämie und die aus dem Sozial
fonds gezahlte Studienbeihilfe nicht eil1!b'ezo:gen. 

Stipendien nach dieser Regelung können während eines Studienjahres jeweils 
nur einmal gewährt werden. 

Nach A:blauf der 26. Krankheitswoche wird die Zahlung der Stipendien usrw. 
eingestellt. Liegt Invalidität vor, dann mu.fJ der Antmg auf Gewährung der 
Invalidenrente bei der zuständigen DienststeHe der SoziaLversicherung noch 
vor. A:blauf der 26. Krankheitswoche gestellt we11den. 

Stipendienzahlung ·bei Erkrankung des Kindes 

Alleinstehenden studierenden Müttern, die wegen Erkrankung ihres Kindes, 
zu dessen Pflege KrankenhausbehandLung nicht notwendig oder nkht möglich 
ist, dem Studium fernbleiben müssen, wiro das Stipendium oder die Studien
beihi.!lfe einschlieJjlich •gewährter Leistungsprämien für die Dauer von ins
gesamt 4 Wochen in einem Studienjahr weitergezahlt 
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Dfe gleiche Regelung gilt für studierende Mütter, deren Bhemann ebenfalls 
Student ist. Sie gilt auch, wenn der Bhemann ZJur Albleistung des Grundwehr-

dienstes einberufen wurde. 
Diese Regelung gilt jedoch nicht fur Studenten, deren Ehepartner berufstätig ist. 

Stipendienzahlung bei Abschlug des Studiums 

Dazu bestimmt die Stipendienordnung vom 17. 12. 1962 im § 12, Abs. 1, 
folgendes·: 
.. An St·udierende des letzten Studienjahres 1kann das Stipendium, die Studien
beihi:1fe, das Zusatzstipendium oder die Leistungsprämie noch 2 Wochen nach 
den von den Fakultäten festzulegenden Prüfungsterminen des Staatsexamens, 
äer Diplomprüfung bzw. der Abschlu~prüfung an den Fachschulen gewährt 
werden. Wird bereits zu einem früheren Zeitpunkt ei:ne Tätigkeit aufgenommen, 
entfällt die Stipendienzahlung oder die Zahlung der Studienbeihilfen, Zusatz
stipendien und Leistungsprämien mit dem Tage der Arb.eibsa:Ufnahme." 
Entsprechend dieser Bestimmung werden an unserem Institut Stipendien, 
Leistungsprämien und Studienbeihilfen noch für 2 Wochen nach Abschlu.fl des 
Studiums gezahlt. 

'Yeränderungen in den Personalien 

Alle Veränderungen (Eheschliefjung, Geburt der Ki:nder, Heimatanschrift, Woh;n
anschrift am Hochschulort, Verdiensthöhe der Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern 
oder des Ehegatten usw.) müssen sofort dem Sekretariat des Direktors für 
Studienangelegenheiten g·eme1det werden. Entsprechende Unterlagen sind 
dabei vorzulegen. Veränderungen in der Höhe des Stipendiums werden wirk
sam in dem der Anderung folgenden Monat. 

zu- und Abgänge 

Alle Zu- und Abgänge (z, B, Hochschulwechsel. FachikombinatioMrwechs.el, Aus
scheiden aus dem Studium) der Studenten sind den in Frage kommenden Stellen 
des PI auf dem dafür vorges.ehenen Vordruck ..Veränderungsme1dung" S:Ofort 
nach Eintritt d~r Veränderung zu meLden. Von der Erfassung mit dieser 
Meldung sind nur jene Zugänge ausgenommen, die sich bei der Immatrikula
tion zu Beg1nn des Studienjahres ergeben, 
Anträge auf Hochschulwechsel oder auf Exmatrikulation sind irt der Semi:nar
gruppe, in den Lehrstüihlen tmd in der Fachrichtung zu beraten und erst dann 
..._ ergänzt mit ei:nem Berjcht über das Ergebnis der Beratung - dem 'Direktor 
für Studienangelegenheiten zur Entscheidung vorzulegen, Die Albschlufjbeur
teihmg ist beizufügen, 

Anträge auf Fahrpreisermäfjigung 

Sie si:nd dem Sekretariat des Direktors ffu Studienangelegenheiten seminar-
9fJ.!ppenweise - und zwar im Juni und im Dezember - zur Bestätigung vor
zulegen, Die Antrags!ßormular.e sind nur bei den DienststeHen der Deutschen 
Reich~bahn und des VEB Kraftverkehr erhältlich, 
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Benutzung des Postverteilerschrankes im Lehrgebäude II (Hochhaus) 

Jede Seminargruppe hat ein Fach für die in Empfang zu neihmende Post, Jede 
Seminargruppe hat dafür zu sor.gen, da.fl die für sie bestimmte Post durch den 
Studienorganisator der Gruppe täglich den Fächern entnommen wird, Anderen 
Studenten ist die Postentnahme nicht gestattet, 

Die für das Sekretariat des Direktors für Studienangelegenheiten bestimmte 
Post ist in das mit .,Prorektorat" bezeichnete Fach des im E11dgeschoij des Hoch• 
hauses auf.gestellten Postverteilerschrankes zu geben, Die gesamte an das 
Sekretariat des Di•eiktors fur Studienangelegenheiten gerichtete Post mu.fl neben 
dem Namen des St-udenten unbedingt die Bezeichnung der Seminargruppe 
tragen, damit ihre rechtzeitige und ordnungsgemäije iBea11beitung möglich ist. 

Privatpost der Studenten 

Die rasche und revbungslose Zus.tell.ung der beim PI eingehenden Privatpost 
der Studenten .ist nur dann mö.glich, wenn die Postsendungen neben dem 
N a m e n d es S tu d e n t e n d ·i e Zimmern um m er im Wohnheim 
o d e r d i e B e z e i c ·h n u n g d e r S e m i n a r .g r u p p e t r a <g e n , Die 
Beachtung dieses Hi:nweises. sichert die rasche ZUJStellung aller Postsendungen 
und erspart der Verwaltung unnötige Mehrarbeit 

Dr, BUSSEWITZ 

[)irektor ffu Studienangelegenheiten 

Bibliotheksordnung 

Di·e Zentrale Bibliothek untersteht dem 1. stellvertl'etenden Direktor für For
schung und wissenschaftlichen Nachwuchs, Sie dient insbesondere dem Stu
dium, der Lehre und Forschung durch die umfassende Sammlung, Erschlie
Jjung und Bereitstellung der wissenschaftlichen Literatur aus Disziplinen, die 
am Institut ~ertreten sind, 

Als Zentrale Bibliothek leitet un~ koordiniert sie die bibliothekarische Arbeit 
im gesamten Institutsbereich, 

I. Buchbeschaffung 

1,1 Jeder Lehrstuhl und jede selbständige Abteilung erhalten jährlich Haus
haltsmittel für die Buchbeschaffung, Mit diesen decken die ein~elnen 

Fachbereiche den Bedarf an Literatur für 

1, die Zentrale Bibliothek, 
2.. den Lesesaal, 
3, die Handbibliotheken, 
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Bei der Literaturbeschaffung ist die "Festlegung von Inhalt, Umfang und 
Verwaltung der Bibliotheken im gesamten Institutsbereich" vom 24. 5. 65 
genauestens einzuhalten. Die Auswahl der erforderlichen Literatur er
folgt in Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Lehrstühle und den 
fachlich zuständigen Bibliothekaren der Zentralen . Bibliothek. 

1.2 Die Buchbestellungen werden ausnahmslos durch die Zentrale Bibliothek 
erledigt. Ankäuf·e,i die Angehörige des Lehrkörpers bzw. Studenten ohne 
vorherige Absprache mit der Zentralen Bibliothek selbständig vorneh
men, werden wie Privatbestellung.en behandelt. 

1.3 Bei Eingang der Lieferung in der Zentralen Bibliothek nimmt diese die 
Inventarisierung, Katalogisierung und Verteilung vo·r. 

1.4 Die Haushaltsmittel eines. Rechnungsjahres. sind auf Quartale aufzuschlüs
seln und zu verwenden. Die Haushaltsbevollmächtigten · der Lehrstühle 
sind verpflichtet, eine vierteljährliche Abstimmung der Haushaltsüber
wachungslisten mit der Buchhaltung vorzunehmen. Noteinkäufe am Jah
reSende sind unzulässig. Die Verantwortung für die Einhaltung des Haus
haltsansatzes und die richtige Führung der Haushaltsüberwachungslisten 
trägt der Lehrstuhlleiter. 

1.5 Alle anderen Zu- und Abgänge von Büchern, z . B. durch Vermögensum
setzungen mit anderen Instituten, Tausch oder Geschenk, sind ebenfalls 
über die Zentrale\ Bibliothek zu leiten. 

II. Benutzung der Bibliothek 

2.1 Benutzungsberechtigt sind alle Mitarbeiter und Studierende des Pädago
gischen Instituts einschl. F·ernstudenten und Externe. In dringenden Fäl
len vermittelt die Bibliothek auch Literatur an Nichtinstitutsangehörige. 
Die Bibliothek stellt ihren Benutzern Literaturbestände, Kataloge und an
dere Hilfsmittel (z. B. Mikrolesegerät) zur Verfügung. Darüber hinaus 
kann der Leihverkehr mit anderen Bibiliotheken in Anspruch geno~men 
werden (s. Abs. 4). 

2.2 Für die Benutzung werden Benutzungskarten ausgestellt, die nicht über
tragbar sind. Sie gelten1 sowohl für die Bibliothek als auch für den Lese
saal. 
Bei NichtinstitutsangehÖrigen - ausgenommen davon sind Studierende · 
anderer Dresdner Hoch- und Fachschulen - werden für die Ausstellung 
der Benutzerkarten Gebühren gemä.fl Gebührenordnung für die Biblio
theken im Bereich des Staatssekretariats für das Hoch- und Fachschul
wesen erhoben. 
Anschriftenänderungen und Verlust der Benutzerkarte sjnd der Biblio
thek umgehend zu · melden. Bei Verlust haftet der Benutzer für jeden 
Schaden, det1 der Bibliothek durch den Mi.flbrauch der Benutzerkarte bis 
zur Meldung des Verlustes entsteht. 

2.3 Von den Benutzern wird erwartet, da.fl sie die Bestände und Einrichtun
gen der Bibliothek als Volkseigentum schonend behandelt. Es ist unter
sagt, in den Büchern Unterstreichungen und Bemerkungen anzubringen. 
Diese und andere Beschädigungen, wie insbesondere das Entfernen von 
Seiten, Tafeln, Karten usw. können entsprechend qeahndet werden. Von 
Benutzern verursachte Schäden werden auf ihre Kosten beseitigt. 
Bei Verlust ist innerhalb einer von der Bibliothek angemessenen Frist 
ein bibliographisch identisches Ersatzexemplar zu beschaffen. Ist das aus 
besonderen Umständen nicht möglich, hat die Bibliothek das Recht, den 
Schadenersatz in der Höhe des Neuwertes zu berechnen. 

2A Die Leihfrist beträgt in der Regel 4 Wochen, für Zeitschriften 2 Wochen. 
Die Leihfrist kann in besonderen Fällen verkürzt werden. Die Bibliothek 
ist berechtigt, die entliehenden Bücher auch vor Ablauf der Leihfrist 
zurückzufordern, wenn zwingende Gründe vorliegen. Die Leihfrist kann 
verlängert werden, sofern keine Vorbestellung vorliegt. 

2.5 Für verspätet zurückgegebene Literatur wird eine Verzugs- bzw. Mahn
gebühr ( (bei schriftlichen Mahnungen) gemälj Gebührenordnung für die 
Bibliotheken im Bereich des Staatssekretariats für das Hoch- und Fach
schulwesen erhoben. Genaue Einzelheiten der Gebührenordnung sind 
dem Aushang in der Bibliothek und im Lesesaal zu entnehmen. 
Die Ausleihberechtigung kann zeitweilig entzogen werden, wenn der 
Benutzer die Leihfrist wiederholt überschreitet oder Mahnungen nicht 
beachtet. 

2.6 Ausscheidende Studierende erhalten den erforderlichen Entlastungsver
merk nur dann, wenn die Bibliothek ihnen gegenüber keine Forderun
gen mehr hat. 

, III. Benutzung des Lesesaales 

Der Lesesaal ist für das Selbststudium der Lehrkräfte und Studierenden ein
gerichtet. Die dort befindlichen Bücher und Zeitschriften sind Präsenz
bestände. Di·e Mitnahme in andere Räume sowie Entleihungen nach au.flerhalb 
sind nur mit Sondergenehmigung möglich. Eigenmächtige Mitnahme von 
Literatur wird als Verstolj gegen das Institutseigentum behandelt. 
Die Benutzung des Lesesaales ist grundsätzlich nur mit dem Benutzerausweis 

· möglich (s. Abs. 2.2). Die im Lesesaal bekanntgemachte Benutzungsordnung 
sowie die Hinweise des Aufsichtsdienstes sind unbedingt einzuhalten. 

IV. Leihverkehr mit anderen Bibliotheken 

Die Zentrale Bibliothek steht im ständigen Leihverkehr mit der Sächsischen 
Landesbibliothek Dresden und der Bibliothek der Technischen Universität 
Dresden. Buchbestellungen für beide Bibliotheken können in der Ausleihe 
aufgegeben sowie eingegangene Bestellungen in Empfang genommen werden. 
Ebenso vermittelt die Zentrale Bibliothek Bestellungen für Literatur aus an-, 
deren Bibliotheken der DDR, der Bundesrepublik und des Auslandes über 
den Fernleihdienst der DDR. Über Einzelheiten zum Leihverkehr geben die 
Mitarbeiter der Zentralen Bibliothek Auskunft. 
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V. Handbibliotheken in den Lehrstühlen und Abteilungen 

Oi.e Bibliotheken in den Lehrstühlen und Abteilungen haben die Aufgabe, 
die zur Ausübung der Lehre und Forschung erforderliche Spezialliteratur für 
die Mitarbeiter der Fachbereiche präsent zu halten. Nac~ Inhalt, Umfang und 
Art der Nutzung trag-en sie den Charakter von Handbibliotheken. Entlei
hungen 5ind in der Regel nicht durchzuführen, in Ausnahmefällen mufj ein 

. gerrauer Nachweis ·geführt werden. 
_ Verantwortlich für die Handbibliotheken sind die jeweiligen Lehrstuh11eiter. 

Die Verwaltung der Handbibliotheken wird von den Leitern der Fachbereiche 
in der Reg-el für die Dauer eines Studienjahres an einen Mitarbeiter de5 
Lehrstuhles übertragen. Dieser ist u. a. .auch für die jährliche Überprüfung 
der Bibliotheksbestände verantwortlich. Fiir fehlende bzw. beschädigte Lite
ratur sind die Lehrstühle schadenersatzpflichtig. 

VI. Fachzeitschriften und Zeitungen 

Die für die Bibliothek, den Lesesaal 5owie füv die Lehrstühle und Abteilun
gen benötigten Periodica werden durch die Zentrale Bibliothek bestellt und 
verteilt. Bei der Auswahl der Titel und Festlegung des Standortes· gelten die 
gleichen Grundsätze wie für die Buchbeschaffung. 

Für die ordnungsgemäfje Aufbewahrung der Zeitschrjften und Zeitungen sind 
die Verantwortlichen für die Handbibliotheken zu beauftragen. Auf Anforde
rung der Zentralen Bibliothek sind die abgeschlossenen Jahrgänge des Vor
jahres zum Einbinden abzugeben. Fehlende Hefte sind von den Mitarbeitern 
der Lehrstühle zu erset2len. Die g-ebundenen Jahrgänge werden wie Büche! 
inventari~iert und entsprechend ihrer Bedeutung entweder im Lesesaal, in der 
Bibliothek oder in den Handbibliotheken der Lehrstühle aufgestellt. 

Hausordnung 

Die Gebäude und Einrichtungen des Pädagogischen Instituts Dresden sind 
Volkseigentum. Jeder Angehörige und Besucher des Instituts hat sich in den 
Institutsgebäuden und auf dem Institutsgelände so zu verhalten, dafj das, 
Volkseigentum keinen Schaden erleidet und dafj der Lepr· und Forschungs
betrieb s~wie der Ablauf der Dienstgeschäfte und Veranstaltungen des Päd
agogisch-en Instituts nicht beeinträchtigt werden. 

Dazu gelten folgende Bestimmungen: 

I. Geltungsbereich 

§ 1 

Die Hausordnung gilt für alle Lehrgebäude, deren Grundstücke und für die 
in Gebäuden anderer Institutionen genutzten Unten·ichtsräume. Für die 
Studentenwohnheime gelten die Heimordnung und die jeweilige Hausordnung 
der einzelnen Objekte. 
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II. Hausrecht und Verwaltung der Dienstgebäude 

§ 2 

1. Der Direktor hat das Hausrecht in sämtlichen Anlagen und Räumlich
keiten des Pädagogischen Instituts. 

2. Der Verwaltungsdirektor ist ständiger Beauftragter des Direktors bei 
der Ausübung des Hausrechts. 

3. Erforderlichenfalls- kann die Ausübung des· Haus-rechts für besondere 
Gebäude oder Räume des Instituts übertragen werden. 
Bei Abwe5enheit des ständigen Beauftragten wird das Hausrecht vom 
jeweiligen Hausverwalter oder Hausmeister wahrgenommen. 

§ 3 

Die Verwaltung der Institutsgebäude erfolgt in Übereinstimmung mit den 
Fachrichtungs- und Lehrstuhlleitern durch den Verwaltungsdirektor bzw. die 
der Abteilung Allgemeine Verwaltung unterstehenden Fachkräfte. 

III. Die Benutzung und Sicherung der Dienstgebäude 

§ 4 

1. Die Lehrgebäude werden 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet 
und stehen in der Regel für Studienzwecke am Montag bis Freitag 
bis 21.00 Uhr, am Sonnabend bis 13.00 Uhr zur Verfügung. 
Der Aufenthalt in Lehrgebäuden aufjerhalb der vorgenannten Öffnungs
zeiten bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den 
Direktor bzw. die unter § 2 genannten Beauftragten. Diese Anordnung 
gilt nicht für Mitglieder der Institutsleitung sowie für Sitzungen und 
Versammlungen g-esellschaftlicher Organisationen, die über die Öff
nungszeiten hinaus andauern. 

2. Die Benutzung der Hörsäle, Seminar- und Übungsräume ist grund
sätzlich nur Institutsangehörigen zu Studienzwecken gestattet. 

3. Die Benutzung der Hörsäle usw. zu anderen Zwecken oder durch Per
sonen, die nicht Institutsangehörige 5ind, ist nur mit Genehmigung 
des Verwaltungsdirektors oder seines Stellvertreters zulässig. 

§ 5 
1. Das Betreten der Gebäude und Anlag.en des Pädagogischen Instituts 

ohne Anmeldung i:st nur den Angehörigen des Instituts, Teilnehmern 
an Lehrgängen sowiej Personen mit Dienstausweis des Ministeriums für 
Volksbildung oder sonstiger zentraler Staatsorgane gestattet. 

2. Personen, die nicht Angehörige des Pädagogischen Instituts bzw. der 
in Abs. 1 genannten . Einrichtungen sind, haben sich beim Pförtner 
oder in der Hausverwaltung bzw. beim Hausmeister anzumelden. 
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§ 6 

1. Beim Betreten und Verlassen der Institutsgebäude haben die An
gehörigen des Instituts dem Aufsichtspersonal ihren Dienst- bzw. Stu
dentenausweis auf Verlangen vorzuzeigen. 

§ 7 
1. Für bestimmte Institutsgebäude bzw. Einrichtungen kann durch den 

Direktor festgelegt werden, dafl beim Verlassen des Gebäudes Akten
taschen, Ko·ffer und dergleichen dem Aufsichtspersonal auf Verlangen 
geöffnet vorzuzeig.en sind. 

2. Akten und dienstliche Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zu
stimmung durch die Direktoren oder den zuständigen Fachrichtungs
bzw. Lehrstuhlleiter mitgenommen werden. 

3. Die Entfernung von volks~igenem beweglichen Sachvermögen und 
.Materialien aller Art aus dem Institutsbereich ist nur bei Vorweisen 
eines vom v.erwaltungsdirektor ausgefertigten Warenpassierscheines zu
lässig. 

4. Die Ausleihe von volkseigenem beweglichen Sachvermögen, wie Appa
rate, Instrumente, Geräte und andere Einrichtungsgegenstände, für 
Zwecke der privaten Benutzung ist grundsätzlich nicht gestattet. Für 
die Ausleihe von Büchern gilt die Bibliotheksordnung. 

§ 8 

Kinder dürfen die Dienstgebäude ohne Begleitung Erwachsener nicht be
treten. 

§ 9 

Das Mitbringen von Hunden in die Dienstgebäude ist nicht gestattet_ 
Diese Regelung bezieht sich nicht auf Blindenführhunde. 

§ 10 

1. Die Garderobengegenstände, jedoch keine Gepäckstücke oder Wert
gegenstände, können in den dafür vorgesehenen Räumen bzw. Ein
richtungen abgelegt werden. Eine Haftung wird nur in bewachten 
Garderobenräumen übernommen. 

2. Fahrräder, Motorräder und Kraftfahrzeuge sind an den von der Haus
verwaltung bzw. örtlichen Verwaltungsleitung bezeichneten Plätzen ab
zustellen. Der Parkplatz zum Lehrgebäude Wigardstraije befindet sich 
für alle Kraftfahrzeuge auf der linken Straijenseite der Archivstraije 
zwischen Wigardstraije und Dr.-Rudolf-Friedrichs-Ufer. Fahrräder sind 
im Radkeller des Studentenwohnheimes unterzustellen. Eine Haftung 
für Verlust oder Beschädigung übernimmt das Institut nicht. 

§11 
1. Funkräume und Werkstätten dürfen von Unbefugten nicht betreten 

werden. 

2. Die technischen Anlagen in den Dienstgebäuden (Aufzüge, elektrische 
Wandtafel- und Verdunkelungsanlagen, Heizungs- und elektrische Kraft
anlagen sowie Fernsprech-, Alarm-, Funk- und Uhrenanlagen) dürfen 
nur von den vom Verwaltungsdirektor beauftragten Personen bedient 
und irrstandgehalten werden. 

§ 12 

Fundgegenstände sind unverzüglich abzugeben. Sie werden von der Haus
verwaltung entgegengenommen. 

·rv. Wartung und Pflege der Dienstgebäude 

§ 13 

Die Räume, Einrichtungen und Arbeitsg.eräte sind als Volkseigentum vor 
jeder Beschädigung zu bewahren. Das gilt auch für Grünanlagen im 
Institutsbereich. 

§ 14 

Das Anbringen von Aushängen, Benachrichtigungen, Mitteilungen, Zetteln 
usw. auijerhalb der dafür vorgesehenen Anschlagbretter der Institutsleitung 
oder der g·esellschaftlichen Organisationen ist nur mit Genehmigung des 
Hausverantwortlichen gestattet. Die Genehmigung des Aushang.es ist durch 
Aufdruck des Dienststempels und Signums kenntlich zu machen. 

§ 15 

Für die Beflaggung der Dienstgebäude laut Anordnung ist die Hausver
waltung bzw. der Hausmeister verantwortlich. 

§ 16 

Zur Verhütung von Bränden ist die Benutzung elektrischer Koch- und 
Heizgeräte verboten. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Brandschutzverantwortlichen. 
Weiter ist das behelfsmäijige v .erlegen von elektrischen Leitungen, Flicken 
von Sicherungen usw. verboten. 

J?ie Bestimmungen der Brandschutzordnung sind strengstens zu beachten. 

§ 17 

1. Geöffnete Fenster sind sorgfältig zu sichern und beim Verlassen der 
Räume zu schließen. 

2. In die Papierkörbe dürfen zwecks Altstoffverwertung nur .einwandfreie 
Papierabfälle geworfen werden. Obst- und Speisereste, Rasierkling~, 

Glasabfälle usw. gehören in die Abfalleimer in den Toilettenräumen. 

§ 18 
Veränderungen in der Einrichtung der einzelnen Gebäude und Räumlich
keiten dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der Abteilung Allgemeine 
Verwaltung durchgeführt werden. 
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§ 19 

Im Inter.esse der Mitarbeiter und Benutzer der Einrichtungen des Instituts 
sowie zur Gewährleistung der Sicherheit ist das Rauchen in den Hörsälen, 
den Seminar- und Übungsräumen, auf den Gängen und Treppen der 
Institutsgebäude, in den Lesesälen der Bibliothek sowie vor den Gebäude
eingängen riicht g·estattet. Der Direktor oder die mit der Ausübung des 
Hausrechts beauftragten Mitarbeiter des Instituts können, sofern geeignete 
räumliche Möglichkeiten gegeben sind, das Rauchverbot für bestimmte 
Räume aufheben. 

Diese Räume sind in jedem Gebäude durch Aushang bekanntzugeben. 

§ 20 

1. Wer vorsatzlieh oder fahrlässig Schaden an Gebäuden, Anlagen, Ein
richtungsgegenständen und Arbeitsgeräten verursacht oder durch sein 
Verschulden das Volkseigentum in anderer Weise schädigt, hat den 
Schaden zu ersetzen. 

2. Jeder Institutsangehörige ist verpflichtet, einen festgestellten Schaden 
sofort c1er jeweiligen Hausverwaltung bzw. dem Hausmeister zu melden 
und im Inter-esse der Erhaltung des Volkseigentums nach bestem 
Wis·sen an der Aufklärung der Schadensursache mitzuhelfen. 

§ 21 

1. Jedem Mitarbeiter des Instituts· wird der Zimmerschlüssel seines: Ar
beitsraumes für die Dauer seiner Tätigkeit im Institut langfristig gegen 
Quittungsleistung im Schlüsselbuch der Hausv-erwaltung ausgeliehen. 
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Schlüssel unaufgefordert 
zurückzugeben. 

2. Zweitschlüssel befinden sich in der Hausverwalhmg und werden den 
Reinigungsfrauen zum Säubern der ·zimmer ausgehändigt. An andere 
Institutsangehörige dürfen Schlüssel nur mit Genehmigung der Ver
waltungsJ.eitung und unte~ entsprechender Kontrolle ausgegeben werden. 

3. Der Verwaltungsdirektor kann im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
Leiter eines Verantwortungsbereiches festlegen, cialj der Ein- und Aus
gang der .Schlüssel in einem Schlüsselbuch unter Angabe der Uhrzeit 
eingetragen wird. • 

4. Für die Aufbewahrung von Schlüsseln für Panzer- und Stahlschränke 
sowie für Siegelzimmer gelten besondere Bestimmungen. 

5. Der Verlust voru Schlüsseln fü~ den· Dienstgebrauch ist sofort der Ab
teilung Allgemeine Verwaltung oder der Hausverw~ltung zu melden. 
Für den durch Verlust oder die schuldhafte Beschädigung eines Schlüs
sels oder Schlosses• entstandenen Schaden haftet der Schlüsselinhaber. 
Werden dadurch Veränderungen an den Schlössern notwendig, so gehen 
die Kosten gleichfalls zu Lasten des Schlüsselinhabers. 

§ 22 

Für den erforderlichen V·erschlulj der Hörsäle, Seminar- und Übungsräume 
. ist die jeweilige Hausverwaltung oder der Hausmeister, für den der Ar
beitsräunie der Schlüsselinhaber verantwortlich. 

§ 23 

Beim Verlassen der Dienstgebäude sind ·wertvolle Materialien, Instrumente 
und Arbeitsunterlagen unter Verschlulj zu nehmen. 

§ 24 

Der vorbeugende Brandschutz obliegt dem Sicherheitsinspektor und den 
von der Institutsleitung bestimmten Brandschutzhelfern. Sie üben ihre 
Tätigkeit auf der Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes zum Schutze 

· vor Brandgefahren vom 18. 1. 1956 (GBl., 'teil I, S. 110) aus. Beim vor-
beugenden Brandschutz und im Gefahrenfalle haben sie das Recht, Wei
sungen zu erteilen. 

V. Schlu.flbestimmtmgen 

§ 25 

Angehörige des Pädagogischen Instituts, die die Hausordnung verletzen 
oder sich in den Räumen des Instituts ungehörig verhalten, werden 
disziplinarisch zur Verantwortung gezogen. Personen, die sich ohne gül
tigen Ausweis bzw. Anmeldung gern. § 5 in' den Institutsräumen aufhalten 
oder die sonst gegen die Hausordnung versto.fjen, sind aus den Instituts
gebäuden und -anlagen zu weisen. 

§ 26 

1. Auszüge aus der Hausordnung (insbesondere zu den Bestimmungen 
der §§ 4,, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20 und 25) sind an geeigneten 
Stellen innerhalb des Institutsgebäudes auszuhängen. 

2. Jedem Angehörigen des' Lehrkörpers,\ jedem Arbeiter und Angestellten 
ist bei Beginn seiner Tätigkeit die Hausordnung bekanntzugeben. 

§ 27 

Diese Hausordnung tritt am 1. 10. 1960 in Kraft. 

Dr. LEHMANN, Direktor 
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Heimordnung 

Unser Arbeiter-und-Bauern-Staat stellt den Studenten neben den Stipendien 
auch Unterkünfte in den Studentenwohnheimen zur Verfügung. Die Entwi<;k
lung der Studenten zur sozialistischen Lehrerpersönlichkeit mu.fJ auch vom 
Leben im Wohnheim beeinflu.fJt werden. Dort haben sie auljerhalb der Lehr
veranstaltungen am besten Gelegenheit, die Gemeinschaft zu pflegen, kame
radschaftliche Unterstützung. zu üben und Ordnung und Sauberkeit zu 
halten. Durch gegenseitige Kritik' gefördert, sollen sie ein zielbewuljtes Selbst
studium betreiben, aber auch Entspannung und Erholung finden. 
Es ist für jeden Bewohner Pflicht,. das Heimkollektiv zu achten, es in seiner 
Arbeit zu unt-erstützen und das. gesellschaftliche Eigentum sorgsam zu pfle
gen. Für die Bewohner der Studentenwohnheime des Pädagogischen Instituts 
Dresden gilt daher die folg·ende Heimordnung:' 

A. Beaufsichtigung und Verwaltung 

1. Die Aufsicht über die Heime obliegt dem Direktor für Studienangelegen
heiten. In seinem Auftrage arbeiten die aus dem Kreis der Lehrkräfte 
berufenen Heimbetreuer. Die Heimbetreuer werden in ihrer Tätigkeit 
vom Direktor für Studienangelegenheiten angeleitet und sind ihm 
rechenschaftspflichtig. Ihre Pflichten und Rechte regelt die Heimbetreuer
ordnung. 
Bei der Durchsetzung der Heimordnung arbeiten der Direktor für Stu
dienangeleg-enheiten und seine Beauftragten eng mit der Leitung der 
Grundorganisation der FDJ des Instituts und den gewählten Heimaktivs 
zusammen. 

2. Die Semin~gruppenbetreuer leiten ihre Gruppe bei der Gestaltung des 
Lebens im Heim an· und arbeiten aufs engste mit den Organen der 
Grundorganisation der FDJ und den für die einzelnen Wohnheime ver
antwortlichen Hauptfachlehrstühlen zusammen. 

3. Die Verwaltung der Wohnheime obliegt dem Verwaltungsdirektor, er 
wird durch den Sachbearbeiter für Heime vertreten. 

4. Der von der Verwaltung eingesetzte Wirtschaftsleiter bzw. Hausmeister ist 
für die äu.fJere und innere Einrichtung des Heimes verantwortlich und hat 
darüber zu wachen. Dabei arbeitet er besonders mit dem Heimbetreuer 
und dem Heimaktiv zusammen. 

5. Der Direktor, der Direktor für Studienangelegenheiten, der Verwaltungs
direktor und deren Beauftragte sind berechtigt, sämtliche Räume de& 
Heimes zu betreten. 

6. Die Einweisung in das Heim erfolgt durch den Direktor für Studienan
g-elegenheiten in Zusammenarbeit mit der FDJ und dem Sachbearbeiter 
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· für Heime. Eigenmächtige Veränderungen in der Belegung der Zimmer . 
sind nicht gestattet. Anträge auf Zimmerwechsel usw. werden über die 
jeweiligen Heimaktive an den Sachbearbeiter für Heime weitergeleitet. 
Der Auszug aus dem Wohnheim bedarf der Zustimmung des Direktors 
für Studienangelegenheiten. 

J 

7. Die Unterkunftsgebühren (anteilige Bewirtschaftskosten) betragen 120,
MDN jährlich und sind in monatlichen Raten von 10-, MDN für d ie 
gesamte Dauer des Studiums zu entrichten. Sie werden in der Regel 
vom Stipendium einbehalten. 

B. Organisierung des Heimkollektivs 

1. Der Interessenvertreter der Heimbewohner ist das FDJ-Heimaktiv. Es 
wird von der Vollversammlung des, Heimes für das laufende Studienjahr 
gewählt. Die Kandidaten werden von den FDJ-Gruppenleitungen der im 
Heim wohnenden Seminargruppen benannt . 

2. Das Heimaktiv ist verantwortlich für die Ordnung und Sauberkeit im 
Heim. Es wacht darüber, dalj alle Studenten ihren fachlichen und gesell
schaftlichen Verpflichtungen nachkommen. Als. Interessenvertreter der 
Heimbewohner sorgt es in Zusamme.narbeit mit dem Studentenklub und 
anderen Stellen für die Gestaltung der Freizeit durch interessante Vor
träge, Aussprachen, Kulturabende u. a. 
Das Heimaktiv arbeit-et nach einem festen Arbeitsplan und stützt sich 
bei seiner gesamten Tätigkeit auf die Hinweise, Vorschläge und Initiative 
aller Heimbewohner. Es ist berechtigt, bei Verstöljen gegen die Heim
ordnung erzieherische Maljnahmen zu beschlieljen und durchzusetzen. 
Das Heimaktiv legt regelmäljig· Rechenschaft vor den Studenten über die 
von ihm geleistete. Arbeit ab. 
Es untersteht der Grundo-rganisationsleitung der FDJ und wird von ihr 
und dem bei der GOL bestehenden zentralen Heimaktiv angeleitet. Die 
vom Di:vektor für Studienangelegenheiten im Auftrag der staatlichen Lei
tung erteilten Weisungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ord
nung sind auch Grundlage der Arbeit der Heimaktive. 

3. Der Leiter des Heimaktivs ist der Heimälteste. Er soll in der Regel diese 
Funktion nicht länger als ein Jahr ausüben. Der Heimälteste wird von 
den Heimbewohnern -gewählt und von der Grundorganisationsleitung der 
FDJ bestätigt. 

4. Jeweils für die Dauer eines Semesters stellt das Heimaktiv einen Wach
plan e~tsprechend den besonderen Verhältnissen in den . einzelnen 
Wohnhetmen auf und ist für die Sicherstellun'g des Wachdienstes verant
wortlich. 
Jeder Heimbewohner ist verpflichtet, nach dem aufgestellten Wachplan 
die Wache zu übernehmen und gewissenhaft durchzuführen. 

· 5. Die Heimaktivs• haben das Recht, zur besseren Durchführung ihrer Auf
gaben Heimälteste vom Dienst einzusetzen. Der Heimälteste vom Dienst 
wird aus dem Kreis der Zimmerältesten und der Mitglieder des Heim
aktivs• für jeweils eine Woche bestimmt. 

6. Der Heimälteste vom Dienst ist für die Einhaltung des Tagesablaufes 
nach der Heimordnung verantwortlich. Er kontrolliert di·e Sauberkeit der 
Wohneinheiten in Zusammenarbeit mit der Hygienekomm-ission und die 
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Tätigkeit der Wache entsprechend der vom Heimaktiv festgelegten Wach
ordnung. Täglich meldet er die Krankheitsfälle der Schwester des Insti; 
tuts. 

7. Für jede Wohneinheit wird von den Bewohnern ein Zimmerältester ge
wählt, der für das Einhalten der Heimordnung und Hausordnung in der 
Wohn~ngseinheit verantwortlich ist. Er sorg" für die Meldung von Krank
heitsfällen an den Heimältesten vom Dienst. 

8. Das Heimaktiv so•rgt für die Aufstellung einer Hygienekommission, die 
sich · aus den Gesundheitshelfern des Wohnheimes zusammensdzt. Sie 
kümmert sich vor allem um die Sauberkeit im Wohnheim und hat das 
Recht, Studenten, die gegen die Grundsätze der HygiEne und Ordnung 
versto6en, sofort zur Verantwortung zu ziehen. Die Gesundheitshelfer 
werden mindestens einmal im Semester von der Schwester des Instituts 
angeleitet. 

9. In den Wohnheimen mit Verpflegung sind die Studenten verpflichtet, an 
dieser teilzunehmen. In diesen Heimen werden Vertreter für die Küchen
kommission benannt. Sie stellen mit der Wirtschaftsleitung den Speise
plan auf und vertreten die Belange der Studenten in diesen Fragen. 
Alle übrigen Studenten. haben die Möglichkeit, ihr Mitta.gess-en in der 
Mensa einzunehmen. 

10. Die Vollversammlung ist das höchste Organ des Heimes. Sie wird vom 
Heimaktiv oder auf Antrag. der Mehrheit der Heimbewohner einberufen 
und findet mindestens jeden zweiten Monat statt. 

11. In den Ferienzeiten oder bei längerer Abwesenheit der Heimbewohner, 
während des. Ernteeinsatzes, bei Praktika usw., werden die freien Wohn
heimplätze zur Unterbringung der Fernstudenten benöti<gt. Die Heimbe
wohner haben deshalb vor Verlass-en der Wohnheime die Wohnräume 
gründlich zu reini.gen, ihr Eigentum sicher zu verwahren und die Dek
ken abzugeben. 

C. Erhaltung und Pflege des Inventars 

1. Die Normen der sozialistischen Moral und Ethik sind die Grundlage für 
den Auf.enthalt und das Leben in den Wohnheimen. 
Zu den selbstverständlichen Pflichten der in die Wohnheime eingewiese
neJ11 Studentinnen und Studenten gehören deshalb der Schutz und die Er
haltung des sozialistischen Eigentums. Die Wohneinheiten sind so aus
zug·estalten und zu pfle.gen, wie wir es von einem künftigen Lehrer und 
Erzieher erwarten können un.ct erwarten müssen. 

2. Die Ausstattung der einzelnen Räume wird durch Inventarverzeichnisse 
nachgewiesen und darf ohne Zustimmung des Wirtschaftsleiters bzw. 
Hausmeisters nicht verändert werden. 

3. Bei der Einweisung übernehmen die Bewohner der Wohnungseinheiten 
verantwortlich das Inventar. 
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4. Schäden am Inventar oder am Gebäude sind dem Hausmeister sofort 
mitzuteilen. 

5. Die Bewohner sind nicht berechtigt, eigenmächtig Reparaturen bzw. Ver
änderungen an Einrichtungsgegenständen bzw. an den elektrischen, sa
nitären und anderen Anlagen vorzunehmen. 

6. Die Wände dürfen nicht durch Nägel, Rei6zwecken usw. beschädigt 
werden. 

7. Für Schäden, die durch unsachgemä6es Verhalten ·einzelner Studenten 
oder ganzer Zimmerkollektive entstehen, haften die daran schuldhaft 
Beteiligten. 

D. Allgemeine Ordnung 

1. Um ein ungestörtes Selbstudium zu gewährleisten, wird in der Haus
ordnung des Wohnheimes die tägliche Arbeitszeit festgelegt. 

2. Zwischen 22.00 und 05.30 Uhr hat sich jeder Bewohner so· zu verhalten, 
da6 die Nachtruhe gewährleistet ist. 

3. Die noch nicht 18i Jahre alten Studentinnen und Studenten haben die für 
sie zusätzlich geltenden Weisungen gewissenhaft zu beachten. 

4. Hausfremde Personen haben sich bei der Wache an- und abzumelden. 
Sie müssen spätestens um 22.00 Uhr das Wohnheim verlassen , haben. 
Eine Übernachtung von Gästen im Wohnheim ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Sachbearbeiters für Heime möglich. 

5. Die Wohneinheiten sind täglich zu säubern. - Vor Verlassen der Unter
künfte s·ind die Betten zu ordnen und private Gegenständ~ wegzuräu
men. Die Sauberhaltung aller andeven Räume übernimmt das Reinigungs
personal. 

6. Die Heimbewohner unter.stützen den Wirtschaftsleiter bzw. Hausmeister 
bei au6erplanmä6igen bzw. _ kurzfristigen Arbeitsaufgaben (wie z. B. 
Brennstoffeinlagerung usw.). Der EinsatZJ der Studenten wird vom Heim
ältesten bzw. vom Heimältesten vom Dienst geregelt. 

7. Beim Verbrauch von Strom, Gas. und Wasser ist Sparsamkeit geboten. 
In Wohn- und Schlafräumen dürfen aus Gründen des vorbeugenden 
Brandschutzes keine elektrischen Heizöfen, Kocher, Bügeleisen, Tauch
sieder usw. benutzt werden. 

8. Die Inbetriebnahme anderer privater elektrischer Geräte (au6er Rasier
apparaten) ist nur nach Zustimmung des Sachbearbeiters ·für Heime ge
stattet. Die Genehmigung zur Aufstellung privater Rundfunkgeräte wird 
erteilt, wenn sie ordnungsgemä6 bei der Deutschen Post gemeldet sind 
und Rundfunkgebühr entricht·et wird. 

9. Das Kochen, Waschen, Trocknen und Bügeln darf nur in den dafür vor
gesehenen Räumen erfolgen. 

10. Die Speisen sind grundsätzlich im Speisesaal einzunehmen. Geschirr des 
Instituts darf nicht mit in di·e Wohnräume genommen werden. 
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11. Fahrräder dürfen nur in den dafür bestimmten UntErstellungsmöglich
keiten aufbewahrt werden. 

12. Wertsacl)en sind stets unter VeJ;Schlu.fl zu halten. 

13. Das Verhalten bei Bränden und Katastrophenfällen wird durch die Brand
schutzordnung ~estimmt. 

14. Die Hausordnungen der einzelnen Heime gelten als Anhang zur vorlie
genden Heimordnung. Ihre Einhaltung ist verbindlich. 

Dr. LEHMANN, Direktor 
GRÄFE, Sekretär der GO der FDJ 

Auszug 

aus der Disziplinarordnung für Studierende der Universitäten und Hochschulen 

§ 1 

Alle Studioerenden sind zur Wahrung der gesetzlichen Ordnung der' Deutschen 
Demokratischen Republik, zur Einhaltung der Studiendisziplin, zur Achtung 
der Würde und des Ansehens der Universität (Hochschule) sowie der Sitte 
und Ordnung des akademischen Lebens verpflichtet. Studier-ende, die gegen 
·diese Pflicht versto.flen, machen sich eines Disziplinarvergehens .schuldig, das 
entsprechend den nachstehenden Vorschriften geahndet wird. 

§ 2 
Als Disziplinarvergehen gelten insbesondere Handlungen, die 

a) schwere Verstö.fle gegen di·e Gesetze und Verordnungen der Deutschen 
Demokratischen Republik darstellen,_ 

b) Anweisungen der Universitäts(Hochschul-)organe verletzen, 
c) gröblich gegen die Studiendisziplin v·ersto.flen, 
d) da_s Ansehen der Universität (Hochschule) durch unmcralisches, ehrloses 

oder taktloses Verhalten gegenüber Angehörigen der Universität 
(Hochschule) oder in der Öffentlichkeit schädigen, wenn sie nach Art 
des Einzelfalles als Disziplinarvergehen anzusehen sind. 

§ 3 

(1) Als Disziplinarstrafen werden verhängt: 
a) Verwarnung - · mündlich -, 
b) Verweis - schriftlich -, 
c) strenger Verweis, verbunden mit der Androhung oder Verweisung von 

der Universität oder Hochschule, 
d) zeitweiliger Ausschlu.fl vom Studium an allen Universitäten und Hoch

schulen der DDR (Relegation) 

(2) Im Zusammenhang mit der Verhängung. der Disziplinarstrafen kann der 
Rektor über teilweisen oder vollen Stipendienentzug verfügen. 
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§ 4 

(1) Disziplinarma.flnahmen. werden vom .Disziplinarausschulj verfügt. Verwar
nung, Verweis· und strenger Verweis gemä.fl § 3, Absatz 1 a) bis c), kön
nen auch vom Rektor verfügt werden. Der Rektor kann dieses Recht auf 
den Prorektor für Studienangelegenheiten übertragen. ·· 

§ 10 

(1) Die mündliche Verhandlung wird vom Vorsitzenden des Disziplinaraus
schusses geleitet. Über den Gang der Verhandlung ist ein ProtokoU zu 
führen. 

(2) Der Beschuldigte kann einen Angehörigen der Universität (Hochschule) 
als Beistand wählen. 

(3) Der Vorsitzende des Disziplinarausschusses kann Zeugen laden. 
Der Antragsteller kann an der Verhandlung teilnehmen. 

(4) Der Verhandlung können die Universitätsangehörigen · beiwohnen. Der 
Disziplinaraus.schu.fl kann die Öffentlichkeit ausschlie.flen, wenn dies 
im Interesse der Universität, des• Beschuldigten oder aus einem sonstigen 
wichtigen Grunde erforderlich ist. Die Beratung des. Disziplinarausschusses 
über die zu treffende Disziplinarma.flnahme ist geheim. 

(5) Die) Entscheidung ist unmittelbar im Anschlu.fl an die mündliche Verhand
lung unter Angabe der Rechtsmittel zu verkünden und danach schriftlich 
festzulegen. 
Zur Vorber.eitung eineJ1 Beschwerde hat der Betroffene das Recht, Einsieh• 
in die schriftlich niedergelegten Entscheidungsgründe über die Diszipli
narstrafe zu nehmen. 

§ 11 

(1) über die Disziplinarma.flnahmen ist ein Vermerk in die Personalunter
lagen des Studierenden einzutragen. Der Verweis, der strenge Verweis, 
der zeitweilige oder dauernde Ausschlu.fl vom Studium werden in das 
Studienbuch des Studierenden eingetragen. 

(2) Hat sich der Bestrafte innerhalb eines· Jahres nach Rechtskraft der Diszi
plinarstrafe keiner erneuten Pflichtverletzung schuldig gemacht, so prüft 
der Rektor nach Ablauf der Jahresfrist, obi die Verwarnung, der Verweis 
oder der strenge Verweis· aufgehoben werden können. Wird die Diszipli
narstrafe aufgehoben, ist bei Verweis. und strengem Verweis die gemä-6 
Absatz 1 erfolgte Eintragung in qie Personalunterlagen und in da. Stu
dienbuch durch Vernichten oder Unkenntlichmachung der betreffenden 
Unterlagen zu löschen. Kann die Aufhebung der Disziplinarstrafe flicht 
erfolgen, ist jährlich eine weitere Prüfung vorzunehmen. 

(3) Eine Disziplinarstrafe nach § 3, Absatz 1 d), kann auf An?rdnung d~s 
Rektors frühestens ein Jahr nach Wiederaufnahme des Stud 'ums in -.:~n 
in Absatz 1 genannten Unterlagen gelöscht werden, wenn der Bestrafte 
nach Rechtskraft der Disziplinarstrafe sich keiner erneuten Pflichtvrcrkt- ' 
zung schuldig g·emacht hat. 
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§ 12 
(4) Während des Disziplinarverfahrens und der vorhergehenden Ermitt

lungen und während eines Strafverfahrens kann der Rektor oder in 
seinem Auftrage der Prorektor für Studienangelegenheiten dem Beschub 
digten die Teilnahme am Lehrbetrieb untersagen, das Stipendium ganz 
oder teilweise entziehen sowie Hausverbot anordnen. 

§ 13 

(1) Gegen DisziplinarmaJjnahmen, die der Rektor gemäJj § 3 (1) a) bis. c) 
selbständig trifft, können der Betroffene ·und der Antragsteller gegen di~ 
Nichteröffnung eines Disziplinarverfahrens innerhalb von einer Woche 
nach Verkündigung der Entscheidung Beschwerde beim Disziplinaraus
schuJj einlegen. Der DisziplinarausschuJj entscheidet endgültig. 

(2) Gegen Entscheidungen, die den zeitweiligen oder dauernden AusschluJj 
vom Studium anordnen, können der Betroffene und der Antragsteller 
innerhalb einer Woche nach Verkündigung der Entscheidung Beschwerde 
beim Staatssekretariat für Hochschulwesen einlegen. · 

(3) Gehört der Betmffene einer Hochschule an, die dem Staatssekretär für 
Hochschulwesen nicht unmittelbar unterstellt ist, so ist die Beschwerde 
bei dem Ministerium oder Staatssekretariat einzulegen, dem die Hoch
schule direkt untersteht. 

(4) Das Staatssekretariat für Hochschulwesen bzw. das zuständige Ministerium 
oder Staatssekretariat entscheiden endgültig. 

{5) Die Beschwerde ist zu begründen. Sie hat· keirte aufschiebende Wirkung. 

§ 15 
Diese Disziplinarordnung ist auf Fernstudenten und Gasthörer entsprechend 
anzuwenden. 

§ 16 
Diese Neufassung der Disziplinarordnung für Studierende gilt ab 15. Mai 1957. 

Staatssekretariat für Hochschulwesen 
gez. Dr. WILHELM GIRNUS, Staatssekretär 

Erganzen~ dazu wurde vom Direktor des Instituts folgende Anweisung er
lassen: 

Pädagogisches Institut Dresden 

Direktor 

Betreff 

10. 11. 1965 

Disziplinarordnung des Staatssekretariats für das Hoch- und Fachschulwesen 

Um eine einheitliche Handhabung der oben genannten Verordnung ' im Insti
tut durchzusetzen, wird folgendes• festgelegt: 

1. Entsprechend § 4, Abs. 1, werden folgende DisziplinarrnaJjnahmen durch 
den Direktor bzw. Direktor für Studienangelegenheiten - o h n e Einbe
rufung des Disziplinarausschusses - verfügt: 

Verwarnung (mündlich), 
Verweis (schriftlich), 
strenger Verweis, verbunden mit der Androhung der Verweisung 
vom Institut, 
teilweise11 oder völliger Stipendienentzug. 

2. In solchen Fällen, wo die Verweisung (Exmatrikulation auf dem Diszipli
narwege) oder gar die Relegierung beantragt werden, wird die Angele
genheit vor dem zentralen DisziplinarausschuJj des Instituts verhandelt. 
Dem DisziplinarausschuJj gehören folgende Mitglieder an (entsprechend 
§ 5 der Verordnung): 

Direktor (als Vorsitzender), 
Direktor für Studienangelegenheiten, 
der Fachrichtungsleiter, 
ein Vertreter der betreffenden Org.-Leitung der FDJ, 

ein Vertreter der BGL, 
der Seminargruppenbetreuer, 
der FDJ-Sekretär der Seminargruppe. 

3. Tritt ein Disziplinarvergehen entsprechend § 2 auf, so ist wie folgt zu 
verfahren: 

a) Der Fachrichtungsleiter ist durch den Leiter des Lehrstuhls, in dessen 
Bereich sich das Disziplinarvergehen ereignete, davon in Kenntnis zu 
setzen. Der Fachrichtungsleiter entscheidet über die Notwendigkeit, ein 
Disziplinarverfahren zu eröffnen. · 
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b) Liegt die Notwendigkeit vor, so beauftragt der Fachrichtungsleiter den 
Leiter des betreffenden Hauptfachlehrstuhls mit der Ermittlung des 
genauen Sachverhalts. Der Lehrstuhlleiter bildet eine Kommission, der 
folgende Mitglieder angehören: 

1 Vertreter der Lehrstuhlleitung {als Vorsitzender), 
1 Vertreter des Parallellehrstuhls, 
der SeminargruppEmbetreuer, 
Vertreter der FDJ-Leitung und der Parteigruppe 
der betr. Seminargruppe. 

c) In Anwesenheit des Beschuldigten ist das Vergehen gründlich: zu unter
suchen und ein Vorschlag für eine Disziplinarmaflnahme fes.tzulegen. 
Dieser Vorschlag ist mit der schriftlichen Stellungnahme des Seminar
gruppenbetreuern und der Gruppenleitung dem Fachrichtungsleiter zu
zuleiten, der die Unterlagen mit seiner Stellungnahme an detlj Direktor 
für Studienangelegenheiten übergibt. 

d) Die Untersuchung des Disziplinarfalles kann von der o. g. Komission 
. auch in Anwesenheit der gesamten Seminargruppe erfolgen. 

e) Von der Entscheidung des Direktors bzw. Direktors für Studienangele
genheiten werden der Fachrichtungsleiter, der Lehrstuhlleiter, Seminar
gruppenbetreuer und die Seminargruppe verständigt. 
Der Seminargruppenbetreuer ist dafür verantwortlich, dalj die Diszipli
narmaflnahme in der Gruppe gründlich ausgewertet wird. 

gez. Dr. BUSSEWITZ 
1. Stellvertreter des Direktors 
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übersieht über .das Studienj31hl1 1966/67 
- Direkts/tudium-

Zeit: 

I A/W/66 I B/M/66 I A 65 I w 65 I B/M/65 I A/W/64 I B/M/64 I A/W/63 (ohne Sonntag) 

29. 8.- 3. 9. 31. 8. - 6. 9. Immatr. 

I 1. 9, - 9. 9. vormilitär. Ausbildung 
5. 9., -10. 9. 

· Lager/ bi:s 9. 9. NAW 

9. "' 12. 9. -17. I (\) 

M65 ab ~ 

19. 9. - 24. 9. Ernte- 1. 9. Unterr. u '"' "' V 
einsatz .... .... 

26. 9. - 1. 10. E rn t e-Eins a tz .... "' 
3.10. - 8. 10. 

"' 10. 10. - 15. 10. I I I theoret. 
<0 Lehrver; :s: 17. 10. - 22. 10. <0 - - - -
<0 24. 10. - 29. 10. ()) --- -...... ,!4 Ql 

'"' 
31., 10. - 5.11. o:l I'! ----

V 
'"' Ql .... 7. 11. - 12. 11. P.. rn 

0 ---- -V 14. 11. - 19. 11. I :;1 

a ---- .Cl 
V 21. 11. - 26. 11. 

u 

"' ---- rn 
.... 
"' 28. 11.- 3 .. 12. 

.D - - - - -----
'"' 

'-.. 

Ql 5. 12 - 10. 12. 
::r: 

12. 12. - 17. 12 

19. 12. - 24. 12. 

22. 12. 1966 - 2.1. 1967 W int e rfe ri e n 
26. 12, - 31. 12. 

2. 1.- 7. 1. - I I I 
9. 1. - 14. 1. -

16. 1. - 21. 1. 

1. 19. 1. - 11. 2. 1967 -
I 

19. 1. - 11. 2. Hausarbeit 

I 
23. 1., - 28. 

Päd.-Psych. Ein- lPäd.-Psych. 
30. 1.- 4. 2. ffihmmgsprakti- Einf.-Prakt. 

I 
6. 2. - 11. 2. 

I 
BS, Studien- oder kum FS, Studien- oder münd!. Prüf. 

13. 2. -18. 2. EX!kursiom;zeit mündl . Prüf. I E~ursionszeit Russisch 
Russisch 

I 20. 2.- 25. 2. I I I 
27. 2.- 4. 3. 

J 
6. 3. -11. 3. 

13. 3. -18. 3. 

20. 3. - 25. 3. I I 

27. 3.- 1. 4. 24. 3. - 28. März 1967 O sterferien 

"' 3. 4. - 8. 4. I I 1 Ta g Klau sur I 29. 3.- 1. 4. 
<0 Geographi< Klausur 
()) 

10. 4. -'15. 4, ...... 

'"' 17. 
V 

4 .. -22. 4. 
.... 

24. 4. -29. 4. "' Cl) 

!;l 2. 5. - 6. 5. 
Cl) 

"' 8. 5. -13. 5. I lll 

'"' .Cl 
o:l 15. 5. -20. 5. 13. 5. - 16. Mai 1967 P fing s tf e r i e n ....... 

.Cl 
, .~ 22. 5.- 27. 5. 

I Prüf."Vo11ber" ,~ 29. 5. - 3. 6. 
--

5. 6. -10. 6. Prüfungen 

12. 6. -17. 6. 
Pioni e rvorb. Pioniervorb. ·Prüf.-Vo11ber. Lager Lager 

I 19. 6. -24. 6. ,pl1Üf.-Vo!1ber. Prüfungsvorber.eitung Prüf.-Vo11ber. Fach- Prüd'-Vo11b. 
Prüfungen 

26. 6.- 1. 7. Prüfungen Pr ü f u nge n Prüfungen Praktik. Prüfungen 

-3. 7.- 8. 7. Stud ien-, Praktikums- oder EXJkursiom;-Zeit Stud.,Prakt., 
10. 7 .. -15. 7. od. Exk .-Zeit 

bitte wendenl 



Anlage zur Studienübersicht 1966/67 - Direktstudium 

trnterrichtstage: AfW/66 B/M/66 A/rN/65 B/M/65 A/W/64 B/M/64 AfiW/63 
Montag 15~12 20/13 13/13 15/112 15/9 13f13 2/11 
Dienstag 16/14 21/15 14/115 16~14 16fi10 14}15 2/13 
Mittwoch 15/16 20f17 13~17 15f16 15/,11 13/17 2/14 
Donnerstag 15f15 20/16 12/16 15/15 15/,10 12/16 2/13 
Freitag 15/115 19/16 12/16 15/15 15/,10 12/16 2/13 
So!lllaJbend 15/16 20f15 12/15 15j\14 15/,10 12/15 2/13 

M 65 zusätzlich 6 Wochen Unterricht, da vorm. Ausbildung und Ernteinsatz wegfallen. 

unterrichtsfreie Tage (sind bereits oben aJbgesetzt) 

Freitag, 7.10.1966 Tag der RepUJbliik 
Mittwoch,, 16. 11. 1966 Kirchlicher Feiertag 
Freitag, 24. 3. 1967 Kirchlicher Feiertag 
Montag, 1. 5. 1967 Kampftag der Werktätigen 
Donnerstag, 4. 5. 1967 Kirchlicher Feiertag 
Montag, 8. 5. 1967 Tag der Befreiung 

Für das Studienjahr 1966/ 67 liegen bereits folgende E~ursionstermine vor: 

Lehrstuhl Geographie: 

A .. /6, A 5/6, B 3/5 3.- 12. 7. 1967 Thüringen oder Norddeutschland 
4 Tage Okt. 66 und Mei.6en - Spezialexkurs,ion 
April/Mai 67 

A 4/5, A 7/5, ,ß 4/4 11. 6.- 1-9. 6. 1967 Mittelgebirge oder Glazialraum 
2 Tage a) März 67 Messe - Spezialexkursion 

b) Früihj., 67 Phys. Geographie - wohin wird noch 
festgelegt 

3. u. 4. Studienjahr je 1 Sonntag WochenendeXJkursion 

Lehrstuhl Physik: 

A 5/4, A 6/4 

Lehrstuhl Kunsterziehung: 

A 1/5, W 1/6 

A 1/4 

w 1/4 

A 1/4, W 1/4 

Lehrstuhl Geschichte: 

A 5/5, A 3/5 
A 4/4 

Lehrstuhl Deutsch / Meth. 

w 1/4 

2 Tage, März 67 

13. - 16. 2. 67 
14-17.6.67 

9. 1.67 
3.7.67 

11. 4. 67 
4.,7. 67 

26. 4. - 29. 4. 67 
12.4.67 
22. 5. - 26. 5. 67 

Me,gseexkursion 

Berlin 
Quedlinbuvg/GernrodejiHalberst./iHalle 

Wei.f}wasser 
Hellerau 

Wei.f}wasser 
Hellerau 

Naumburg/)Evfurt 
Dresden 
G üstrow /Rostock/StraLsund 

3 Tage im Febr. 67 Berlin-.Potsdam 
29. 5. - 3. 6. 67 Thüringen 

9.- 15. 7. 67 Weimar 

Weitere Angaben Ü!ber Exkursionen oder Äru:!erungen werden durch die Fachrichtungen 
bekanntgegeben. 

Termine für das Institutssportfest wevden später bekanntgegeben. 
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